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Zusammenfassung  

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat eine umfangreiche Agenda arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Forderungen erarbeitet. Diese reichen von Maßnahmen mit geringer 
Reichweite wie dem weitgehenden Verbot der Arbeit auf Abruf bis hin zu Maßnahmen, die 
einem kompletten Systemwechsel gleichkommen und Millionen von Personen betreffen 
würden, wie der Individualisierung der Grundsicherung. 
 
Ein leitendes Motiv der Programmatik ist die Erhöhung der Flexibilität für Arbeitnehmer. Diesen 
sollen diverse Möglichkeiten eingeräumt werden, in stärkerem Maß als bislang über Länge und 
Lage der eigenen Arbeitszeit zu bestimmen. Diese erweiterten Freiheitsgrade für Arbeitnehmer 
gehen einher mit einer Einschränkung der Flexibilisierungsmöglichkeiten für Unternehmen. 
Insbesondere für Erwerbsformen jenseits des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses werden 
weitreichende Einschränkungen skizziert. Ein zweites Leitmotiv besteht in gesetzlichen 
Eingriffen in die Lohnfindung. Die Erhöhung des Mindestlohns und vor allem Vorgaben zu der 
Frage, wie die relativen Löhne für verschiedene Tätigkeiten zueinander stehen sollten, bilden 
einen Kontrast zur freien Lohnfindung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Ein drittes 
Leitmotiv besteht in der Ausweitung der Leistungen sozialer Sicherungssysteme. Zwar kein 
Schwerpunkt, aber dennoch Teil der Programmatik, sind Vorschläge zur Verbesserung der 
Effizienz der sozialen Sicherung. 
 
Dieser Beitrag entwickelt eine Taxonomie der Forderungen und diskutiert die Begründungen 
sowie die Vor- und Nachteile aus einer – wenn auch nicht der einzig möglichen – ökonomischen 
Sichtweise. Sofern sinnvoll, werden die Folgen der Umsetzung diskutiert. Dabei bleibt es in der 
Regel bei einer qualitativen Abschätzung der Folgen. Eine quantitative Analyse muss Studien 
vorbehalten bleiben, die sich auf einzelne Reformvorschläge konzentrieren. 
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1 Einleitung  

Die ökonomische Einordnung politischer Konzepte ist selbstverständlicher Gegenstand der Tä-
tigkeit von Ökonomen (Haucap/Thomas, 2014). Entscheidend für die Beurteilung ist die Tragfä-
higkeit der Begründung sowie die Abschätzung der Folgen einer vorgeschlagenen Änderung des 
gesetzlichen oder institutionellen Rahmens. In vielen Fällen erfolgt eine solche Beurteilung ex-
post im Rahmen der Evaluationsforschung. Von Interesse ist grundsätzlich aber auch die ex-
ante-Bewertung, die sich indes ihrerseits häufig auf die empirische Evaluation vergleichbarer 
vergangener Änderungen stützt. 
 
Der vorliegende Beitrag untersucht die arbeitsmarkt- und sozialpolitische Programmatik von 
Bündnis 90/Die Grünen hinsichtlich der Plausibilität ihrer Begründung und abschätzbarer Fol-
gen, soweit das ex-ante möglich ist. Auch wenn grundsätzlich die Programmatik aller Parteien 
von gleichem Interesse ist, erscheint die von Bündnis 90/Die Grünen besonders relevant, da die 
Partei – zumindest nach derzeitigem Stand – von allen Oppositionsparteien die mit Abstand 
größte Chance haben dürfte, nach der nächsten Bundestagswahl einer Regierung anzugehören. 
Damit geht eine größere Wahrscheinlichkeit einher, dass die Programmatik auch umgesetzt 
wird. Mit den anderen Oppositionsparteien würde in einem ähnlichen Fall genauso verfahren. 
Die Programmatik der Koalitionsparteien braucht hingegen nicht priorisiert werden, da deren 
Politik im Rahmen des Regierungshandelns ohnehin fortlaufend bewertet wird.  
 
Es werden im Folgenden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – bundespolitische Positionen be-
trachtet, die erstens einen gewissen Konkretisierungsgrad aufweisen und über eine reine Ab-
sichtserklärung hinausgehen. Vor allem im Grundsatzprogramm bleiben viele Punkte eher vage. 
So findet sich dort zum Beispiel die Idee, dass mit einer „allgemeinen Arbeitszeitverkürzung“ 
Arbeit „gerechter“ verteilt werden könne (Bündnis 90/Die Grünen, 2020, 61). Da die Verhand-
lung der Arbeitszeit in der Regel Sache der Tarifpartner ist und der Gesetzgeber allenfalls im 
Rahmen von arbeitsmedizinisch begründeten Höchstarbeitszeiten eingreift, stellt sich zwingend 
die Frage, in welcher konkreten Form eine Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden könnte. Da 
der Vorschlag in dieser Hinsicht nicht weiter ausgeführt wird, entzieht er sich einer Folgenab-
schätzung. Zweitens werden nur Vorschläge betrachtet, von denen dabei ausgegangen werden 
kann, dass ihnen ein gewisser Grad des innerparteilichen Konsenses zugrunde liegt. Um dies zu 
erreichen, wurden nur parlamentarische Anträge der Bundestagsfraktion, das Wahlprogramm 
der letzten Bundestagswahl, das Grundsatzprogramm sowie zwei Beiträge des Bundesvorstands 
Robert Habeck zur Gestaltung der Grundsicherung berücksichtigt. 
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2 Flexible Erwerbsformen 

2.1 Verbot der sachgrundlosen Befristung  

Die Forderung, die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung abzuschaffen, findet sich bereits 
im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 (Bündnis 90/Die Grünen, 2017, 193), wird dort 
aber – abgesehen von der Absicht, den „Trend zu immer mehr unsicheren Jobs“ umkehren zu 
wollen – nicht näher begründet. Aufschlussreicher ist eine Positionierung der Grünen Bundes-
tagsfraktion (Bündnis 90/ Die Grünen Bundestagsfraktion, 2018). Dort wird argumentiert, dass 
erstens befristet Beschäftigte ihre Arbeitnehmerrechte nicht einfordern, weil sie damit rechnen 
müssen, „in wenigen Monaten“ auf der Straße zu stehen. Zweitens werde die langfristige Le-
bensplanung erschwert. Drittens sei die sachgrundlose Befristung entbehrlich, weil es die Mög-
lichkeit der Sachgrundbefristung gebe. Viertens gebe es mit der sechsmonatigen Probezeit und 
der Zeitarbeit andere Möglichkeiten des flexiblen Personaleinsatzes. 
 
Aus Sicht des Arbeitnehmers bietet die Befristung des Arbeitsvertrages auf einen ersten Bick in 
der Tat keine Vorteile gegenüber der Alternative eines unbefristeten Arbeitsvertrages. Es er-
scheint plausibel, dass ökonomische Unsicherheit Paare zögern lässt, eine Familie zu gründen. 
Zwar ist die Faktenlage sehr dünn, aber einzelne empirische Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Fertilität befristet beschäftigter Frauen in der Tat geringer ist als die der unbefristet beschäf-
tigten Frauen (Auer et al., 2015). Dem wäre entgegenzuhalten, dass das unbefristete Arbeits-
verhältnis keineswegs die einzige kontrafaktische Situation zum befristeten Arbeitsverhältnis 
darstellt. In Abwesenheit von der Befristungsmöglichkeit muss auch die Möglichkeit in Betracht 
gezogen werden, dass Betriebe keine Arbeitskräfte nachfragen können oder wollen. In diesem 
Fall wäre das Ausmaß der ökonomischen Unsicherheit für Anbieter von Arbeit noch weit größer 
und es wäre fraglich, ob der Fertilitätsnachteil befristet Beschäftigter weiterhin Bestand hat. Es 
kann zum Beispiel gezeigt werden, dass Arbeitslose und Nichterwerbstätige, die eine befristete 
Beschäftigung aufgenommen haben, hinsichtlich verschiedener arbeitsmarktbezogener Er-
folgsparameter besser abschnitten als gleichartige Personen, die das nicht getan haben (Schä-
fer, 2019a). Darüber hinaus signalisieren die hohen steigenden Übernahmequoten (Hohendan-
ner, 2020), dass die Befristung in vielen Fällen nur eine vorübergehende Phase zu Beginn der 
Erwerbsbiographie darstellt. 
 
Entscheidend ist daher die Frage, inwieweit das Argument trägt, dass Betriebe auch ohne die 
sachgrundlose Befristung ausreichend Flexibilisierungsmöglichkeiten haben, sodass sich das 
nachgefragte Arbeitsvolumen nicht ändert. Die Sachgrundbefristung bietet für viele Betriebe 
keine Alternative zur sachgrundlosen Befristung, da sie auf bestimmte Anwendungsfälle be-
schränkt ist, die zudem von der Rechtsprechung eng ausgelegt werden. So begrenzt die Recht-
sprechung zum Beispiel den Sachgrund der Erprobung auf sechs Monate, sodass sich gegenüber 
der üblichen Probezeit von sechs Monaten kein Flexibilitätsvorteil ergibt (Deutscher Bundestag, 
2018a). Die Zeitarbeit ist ebenfalls kein vollwertiger Ersatz, weil ihr Einsatz nicht zuletzt aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben von vorneherein als kurzfristig angelegt ist, während befristet Beschäf-
tigte stärker in betriebliche Prozesse eingebunden werden. Dies gilt in noch stärkerem Ausmaß 
für die Nutzung von Werk- und Dienstverträgen, bei denen kein Weisungsrecht ausgeübt 
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werden darf. Im Übrigen werden auch für die Zeitarbeit weitgehende Regulierungsschritte ge-
fordert (siehe unten). 
 
Eine mögliche Folge des vorgeschlagenen Verbots der sachgrundlosen Befristung – die nach gel-
tender Rechtslage ohnehin nur bei Neueinstellungen möglich ist – wäre mithin nicht zwingend, 
dass die betroffenen Arbeitnehmer stattdessen sachgrundbefristet oder unbefristet beschäftigt 
würden. Die Folge könnte auch sein, dass Betriebe ganz auf Einstellungen verzichten. Das kann 
in besonderem Maß für Personen zu einem Problem werden, die einen (Wieder-)Einstieg in den 
Arbeitsmarkt suchen, denn Befristungen sind überwiegend ein Instrument, das beim Berufsein-
stieg Anwendung findet. Seitens der Betriebe erhöht sich das Risiko, die bestehende Kapazitäts-
grenze auszuweiten. Damit kann sich gesamtwirtschaftlich ein dämpfender Wachstumseffekt 
ergeben, der durch die gegenwärtige, durch die Corona-Krise hervorgerufene Unsicherheit noch 
einmal akzentuiert wird. Um die Zurückhaltung bei Einstellungen zu überwinden, wäre sogar 
eine Deregulierung der sachgrundlosen Befristung ins Auge zu fassen (Schäfer, 2020). 
 

2.2 Entlohnung von Zeitarbeitnehmern 

Im Wahlprogramm zur Bundestagswahl (Bündnis 90/Die Grünen, 2017, 217) wird die Forderung 
erhoben, Zeitarbeitnehmer vom ersten Tag des Einsatzes mindestens so hoch zu entlohnen wie 
die Stammbelegschaft des Einsatzbetriebes („Equal Pay“) zuzüglich einer nicht näher erläuter-
ten „Flexibilitätsprämie“. Eine dezidierte Begründung fehlt. An anderer Stelle wird aber immer-
hin argumentiert, dass mit der Maßnahme verhindert werden solle, dass Zeitarbeit zum „Lohn-
dumping“ missbraucht werde und sie auf ihren Zweck reduziert werde – der Abfederung von 
Auftragsspitzen (https://www.gruene.de/themen/arbeit [3.12.2020]). 
 
Nach geltendem Recht gibt es bereits das Gebot einer gleichen Entlohnung von Zeitarbeitneh-
mern und Stammbelegschaft des Einsatzbetriebes. Diese wird jedoch für die ersten neun Mo-
nate des Einsatzes mit einem Tarifvorbehalt versehen. Eine Lohndifferenz zur Stammbelegschaft 
kann bis zu 15 Monate Bestand haben, wenn der Tarifvertrag nach spätestens sechs Wochen 
des Einsatzes vorsieht, die Entlohnung des Zeitarbeitnehmers an das Niveau der Stammbeleg-
schaft heranzuführen. Damit eröffnet der Gesetzgeber den Tarifpartnern in der Zeitarbeit die 
Möglichkeit, eine tarifvertragliche Lösung für das „Equal Pay“-Prinzip zu vereinbaren. Für ver-
schiedene Branchen sind entsprechende Zuschlagstarifverträge vereinbart worden. 
 
Über die Wahrung der Tarifautonomie hinaus kann der gesetzliche Tarifvorbehalt einem wich-
tigen ökonomischen Prinzip zur Geltung verhelfen. Die Entlohnung richtet sich im Wesentlichen 
an der Produktivität des Arbeitnehmers aus. Hier ergeben sich für Zeitarbeitnehmer und 
Stammbelegschaften Unterschiede. Die jeweiligen Beschäftigten sind nicht beliebig gegenei-
nander austauschbar. Während Zeitarbeitnehmer von vorneherein nur vorübergehend einge-
setzt werden und zumeist neu im Einsatzbetrieb tätig sind, ist die Stammbelegschaft auf ein 
dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis ausgelegt. Daher haben Stammkräfte eine höhere durch-
schnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer und sind in stärkerem Maß in betriebliche Prozesse 
eingebunden, was sich in einer höheren Produktivität niederschlagen sollte. Eine differenzierte 
Entlohnung kann somit gerechtfertigt sein. Mit fortschreitender Einsatzdauer wird der 

https://www.gruene.de/themen/arbeit
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Produktivitätsunterschied nivelliert. Genau dieser Anpassungsprozess kann mit Hilfe der Zu-
schlagstarife nachgebildet werden. 
 
Der Vorschlag einer faktischen Abschaffung des Tarifvorbehalts im Kontext des „Equal Pay“-
Prinzips nimmt den Tarifparteien in der Zeitarbeit die Möglichkeit, eigenständig Antworten auf 
die grundsätzlich nachvollziehbare gesetzliche Anforderung der Gleichbehandlung von Zeitar-
beitnehmern und Stammbelegschaften zu finden. Damit wird die Tarifautonomie geschwächt. 
Zudem könnten Produktivitätsunterschiede zwischen Zeitarbeitnehmern und Stammkräften 
nicht mehr durch die Lohnstruktur abgebildet werden. Die Nutzung von Zeitarbeit wird somit 
über das ökonomisch begründbare Maß hinaus verteuert. Das mag so beabsichtigt sein, weil 
das Ziel von Bündnis 90/Die Grünen in einer Begrenzung der Zeitarbeit besteht. Es muss indes 
berücksichtigt werden, dass erstens viele – insbesondere produktivitätsschwache – Arbeitneh-
mer mit der Zeitarbeit einen Zugang in den Arbeitsmarkt finden (Schäfer/Schmidt, 2014). Zwei-
tens ist Zeitarbeit ein wichtiges Flexibilitätsinstrument für Betriebe und erhöht damit die Anpas-
sungsfähigkeit des Arbeitsmarktes (Strotmann/Moczadlo, 2017). 
 

2.3 Verbot von Arbeit auf Abruf 

Arbeit auf Abruf ist definiert als Beschäftigungsverhältnis, bei dem sich die Arbeitszeit nach dem 
Arbeitsanfall richtet. Diese Beschäftigungsform ist im Teilzeit- und Befristungsgesetz umfang-
reich reguliert. Darin werden unter anderem Mindestarbeitszeiten festgelegt, von denen auch 
nur begrenzt nach oben abgewichen werden kann. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber die 
Lage der Arbeitszeit mindestens vier Tage im Voraus mitteilen (§12 TzBfG). Im Bundestagswahl-
programm fordern Bündnis90/Die Grünen (2017, 217) ein Verbot der Arbeit auf Abruf, sofern 
die Arbeit auch mit „normalen“ Arbeitsverhältnissen bewältigt werden könne, etwa im Rahmen 
von Arbeitszeitmodellen. Eine spezielle Begründung wird nicht genannt, es wird eher allgemein 
darauf verwiesen, dass auf eine „richtige“ Balance zwischen Flexibilität und sozialer Sicherung 
sowie Mitspracherechten der Arbeitnehmer geachtet werden müsse. 
 
Die Begründung erscheint insofern wenig überzeugend, als dass nicht belegt werden kann, dass 
das Instrument eine zunehmende oder quantitativ nennenswerte Verbreitung findet. Vorhan-
dene Erkenntnisse über die Struktur der Beschäftigten deuten darauf hin, dass vor allem junge 
Arbeitnehmer auf Abruf arbeiten und dabei eine Tätigkeit mit geringen Qualifikationsanforde-
rungen ausüben. Dies schließt auch Schüler und Studenten ein, die einen Nebenjob ausüben. 
Bei dieser Personengruppe stellt sich nicht zwingend das Problem von Prekarität. So sind nur 21 
Prozent der Arbeitnehmer auf Abruf armutsgefährdet (Schäfer, 2017a). Die betriebliche Mitbe-
stimmung wird gar nicht von der Frage berührt, ob ein Arbeitnehmer auf Abruf oder mit festge-
legten Arbeitszeiten beschäftigt wird.  
 
Das vorgeschlagene Verbot für Fälle, in denen nicht andere Instrumente der Arbeitszeitflexibili-
sierung zum Einsatz kommen können, würde zunächst für Rechtsunsicherheiten sorgen. Denn 
diese Fälle könnten nicht abschließend im Gesetz benannt werden. Welche Form der Arbeitsor-
ganisation angemessen ist, ist nicht zuletzt eine Frage von – sich ständig verändernden – tech-
nologischen oder organisatorischen Rahmenbedingungen. Somit müsste die Rechtsprechung 
darüber entscheiden, in welchen Fällen der Einsatz von Arbeit auf Abruf rechtskonform ist. 
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Insofern erschwert die vorgeschlagene Regulierung die Erbringung von Leistungen, für deren 
Herstellung Arbeit auf Abruf erforderlich erscheint, aber nicht rechtssicher angewendet werden 
kann. Ein typisches Beispiel ist die Außengastronomie. Bevor solch weitreichende potenzielle 
Folgen in Kauf genommen werden, sollte zumindest die soziale Lage der Beschäftigten auf Abruf 
im Status quo über eine rein anekdotische Evidenz hinaus empirisch belastbar untersucht wer-
den. Für den Fall, dass sich dabei Probleme zeigen, können gezielt geeignete Maßnahmen in 
Betracht gezogen werden. 
 

2.4 Umwandlung von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

Die geringfügige Beschäftigung habe – so die Argumentation im Bundestagswahlprogramm 
2017 – nicht das Ziel erreicht, „Brücken in reguläre Beschäftigung zu bauen“ und habe sich statt-
dessen als berufliche Sackgasse und Armutsrisiko erwiesen (Bündnis90/Die Grünen, 2017, 218). 
Man wolle daher Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln. Die Mo-
dalitäten werden indes nicht konkretisiert. So wäre eine Möglichkeit, die Sozialversicherungs-
pflicht auf Arbeitsentgelte ab dem ersten Euro auszuweiten. Eine andere Möglichkeit bestünde 
darin, die sogenannte Gleitzone mit reduzierten Arbeitnehmerbeiträgen, die derzeit für Brutto-
monatseinkommen zwischen 450 und 1.300 Euro besteht, in den Minijob-Bereich auszudehnen. 
 
Die Beobachtung, dass es aus geringfügiger Beschäftigung vergleichsweise wenige Übergänge 
in Beschäftigungsverhältnisse mit höherer Stundenanzahl gibt, kann empirisch durchaus einige 
Bestätigung finden (Schäfer, 2010; Brülle, 2013). Fraglich ist allerdings, ob die Beschäftigten ei-
nen solchen Übergang überhaupt anstreben. Bedeutende soziale Gruppen von geringfügig Be-
schäftigten sind zum Beispiel Schüler, Studenten und Rentner (Körner et al., 2013), die gar keine 
längere Arbeitszeit wünschen, deren Lebensunterhalt aus anderen Quellen gedeckt wird und 
deren soziale Sicherung anderweitig sichergestellt ist. Die mangelnde Mobilität in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung wird daher von den Beschäftigten möglicherweise gar nicht 
als Mangel empfunden (BMFSFJ, 2012, 39). In einer Befragung von geringfügig Beschäftigten in 
Nordrhein-Westfalen gaben nur knapp 14 Prozent der Befragten als Grund für die Ausübung 
eines Minijobs an, nichts anderes gefunden zu haben und nur knapp 5 Prozent hoffen, dass ihre 
Stelle in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis umgewandelt wird. Nicht 
einmal 6 Prozent streben eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung an (RWI, 2016, 39 ff.). 
 
Die arbeitsmarktökonomische Funktion der geringfügigen Beschäftigung kann nicht in ihrer – in 
der Tat wenig ausgeprägten – Brückenfunktion gesehen werden, sondern in ihrem Charakter als 
Bagatellgrenze. Es erscheint wenig sinnvoll, für Beschäftigungsverhältnisse in geringem Umfang 
einerseits Ressourcen aufzuwenden, um Beiträge zu errechnen und einzuziehen, um auf der 
anderen Seite im Leistungsfall Leistungen zu gewähren, die ohnehin keine nennenswerte soziale 
Schutzfunktion ausüben können. Diese Auffassung scheinen die geringfügig Beschäftigten zu 
teilen, denn über 80 Prozent machen von der Möglichkeit Gebrauch, sich von der obligatori-
schen Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen (Preis, 2018). Auf der anderen Seite muss 
der Effizienzgewinn durch eine Bagatellgrenze gegen den Effizienzverlust abgewogen werden, 
der sich aus einer abgabenrechtlichen Privilegierung einer bestimmten Erwerbsform ergibt. 
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Bei einer Einbeziehung der geringfügigen Beschäftigung in die Sozialversicherung dürften sich 
aus Sicht der Beschäftigten zwei gegenläufige Konsequenzen ergeben. Ein Einkommenseffekt 
bewirkt, dass Haushalte ihr Arbeitsangebot ausdehnen, um den mit der Sozialversicherungs-
pflicht verbundenen Einkommensausfall zu kompensieren. Der Lohneffekt bewirkt, dass sich Ar-
beitnehmer ganz vom Arbeitsmarkt zurückziehen, weil ihnen das im Vergleich zum Status quo 
geringere erzielbare Nettoeinkommen nicht ausreicht, um den adversen Nutzen der Arbeitszeit 
zu kompensieren. Welcher Effekt überwiegt, lässt sich nur empirisch mithilfe eines Arbeitsan-
gebotsmodells ermitteln. Eine solche Schätzung für die Variante einer ersatzlosen Abschaffung 
der Minijob-Regelung kommt zu vernachlässigbaren Effekten auf das Arbeitsangebot (Eichhorst 
et al., 2012), ist allerdings mit nicht unerheblichen methodischen Schwierigkeiten behaftet, da-
runter eine lückenhafte Erfassung der geringfügigen Beschäftigung in der zugrundeliegenden 
Datenbasis. 
 
Auch wenn die Arbeitsangebotseffekte letztlich nicht ins Gewicht fallen, ist schwer erkennbar, 
worin bei einer Abschaffung der Minijob-Regelung der Gewinn für die Arbeitnehmer liegt. Die 
unmittelbar Betroffenen müssen bei einer ersatzlosen Abschaffung Einbußen beim Nettoein-
kommen hinnehmen. Ob der dafür gewährte soziale Schutz ausreichende Kompensation bietet, 
muss in Zweifel gezogen werden. Denn die Leistungen der Sozialversicherungen sind im Falle 
geringer Erwerbseinkommen nicht existenzsichernd. Die Ausdehnung der Midi-Job-Zone nach 
unten vermindert zwar die Reduzierung der Nettoeinkommen der vormals geringfügig Beschäf-
tigten, erkauft dies aber mit den Effizienzverlusten der dann stärker erforderlichen Umvertei-
lung – was zusätzlich den Versicherungscharakter der Sozialversicherung schwächt. Zudem ist 
nicht gewährleistet, dass die Begünstigten dieser Umverteilung arm und die Finanzierenden 
reich sind.  
 
Bestünde das Ziel in der Verbesserung der Anreizstruktur durch eine friktionsfreie Gestaltung 
der Grenzbelastungen, ließe sich dies auch mit einer Reform der Midi-Job-Regeln erreichen. Die 
größten Probleme mit hohen und inkonsistenten Grenzbelastungsverläufen bestehen ohnehin 
bei den Beziehern von Grundsicherungsleistungen. Für diese ist die Frage der Minijobs und der 
Verdienstgrenze jedoch vollkommen irrelevant. Für Grenzbelastungen im Kontext von SGB 2-
Leistungen sind allein die dort bestimmten Regeln der Anrechnung von Erwerbseinkommen auf 
den Transferanspruch maßgeblich. 
 

3 Arbeitszeit 

3.1 Verbot unbezahlter Überstunden 

Im Grundsatzprogramm findet sich die Forderung, dass Überstunden „in allen Bereichen erfasst 
und abgegolten werden müssen“. Eine dezidierte Begründung fehlt, es wird lediglich darauf ver-
wiesen, dass sich Arbeit stärker am Leben ausrichten solle und nicht umgekehrt – daher solle 
den Beschäftigten mehr Mitsprache bei Umfang, Art, zeitlicher und örtlicher Lage der Arbeitszeit 
eingeräumt werden (Bündnis 90/Die Grünen, 2020, 61). Daraus kann jedoch keine Begründung 
für ein faktisches Verbot unbezahlter Überstunden abgeleitet werden. 
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Nach geltendem Recht können Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Arbeitsvertrag vereinbaren, 
dass eventuell anfallende Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Arbeitszeitrechtliche 
Bestimmungen – etwa zur Höchstarbeitszeit – bleiben davon unberührt. Eine gesetzliche Vor-
gabe, die eine solche Abrede unmöglich macht, ließe sich allenfalls dann begründen, wenn die 
Nutzung dieser Möglichkeit stark und im Trend stabil an Bedeutung gewinnt und/oder empirisch 
nachweisbar zu nachteiligen Konsequenzen für betroffene Arbeitnehmer führt. Eine zuneh-
mende Inzidenz unbezahlter Überstunden ist empirisch nicht belegbar. Im Gegenteil, seit dem 
Jahr 2006 ging die Nutzung dieses Instruments deutlich um gut ein Drittel zurück (s. Abbildung 
3-1). 
 

Abbildung 3-1: Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer und Jahr 

Zwar sind Zusammenhänge zwischen überlangen Arbeitszeiten und negativen gesundheitlichen 
Folgewirkungen plausibel und in bestimmten Kontexten empirisch belegt (Beermann et al., 
2019). Aber diese Befunde rekurrieren erstens nicht auf eine bestimmte Form der Überschrei-
tung üblicher Arbeitszeiten. Es ist keineswegs zwingend, dass unbezahlte Überstunden zu über-
langen Arbeitszeiten führen. Zweitens wird deutlich, dass Belastungen in bestimmten Kontexten 
entstehen, zum Beispiel wenn Arbeitnehmer wenig Souveränität über die zeitliche Lage und die 
Inhalte der Arbeit haben. Letzteres kann man im Fall der unbezahlten Überstunden aber nicht 
vermuten. Vielmehr deuten die wenigen verfügbaren Daten darauf hin, dass vor allem Füh-
rungskräfte und Hochqualifizierte vertragliche Arrangements haben, bei denen Überstunden 
mit dem Gehalt abgegolten sind (iwd, 2014). Für die vorgeschlagene Regulierung fehlt mithin 
erstens eine tragfähige Begründung, welcher Problematik sie entgegenwirken soll. Zweitens 

 
Quelle: IAB 
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fehlt eine plausible Argumentation, mit welcher Wirkungsweise der Vorschlag Verbesserungen 
herbeiführen kann.  
 

3.2 „Flexible Vollzeit“ 

Im Bundestagswahlprogramm (Bündnis 90/Die Grünen, 2017) und in einem Antrag der Bundes-
tagsfraktion (Deutscher Bundestag, 2020a) wird der Vorschlag skizziert, eine sogenannte „fle-
xible Vollzeit“ einzuführen. Diese sei dadurch gekennzeichnet, dass Arbeitnehmer „unter Ein-
haltung von Ankündigungsfristen und in Abstimmung mit ihren Arbeitgebern“ ihre Arbeitszeit 
in einem Bereich von 30 bis 40 Stunden in der Woche bedarfsgerecht ausgestalten. Zudem solle 
der Anspruch, die Arbeitszeit zu verlängern, in nicht näher spezifizierter Weise „gestärkt“ wer-
den (Deutscher Bundestag, 2020a, 2). 
 
Es bleibt unklar, inwieweit der Vorschlag bestehende Möglichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung 
konkret erweitert. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz eröffnet jedem Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit, eine – zeitlich begrenzte oder dauerhafte – Verkürzung der Arbeitszeit zu verlangen. 
Nach Möglichkeit ist zudem ein Wunsch nach Verlängerung der Arbeitszeit bevorzugt zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus bieten viele Tarifverträge umfangreiche Möglichkeiten der individuell 
angepassten Arbeitszeitgestaltung. Es ist nicht erkennbar, inwieweit bei der tariflichen Arbeits-
zeit ein Ungleichgewicht zulasten der Arbeitnehmer bestünde, die ein Eingreifen des Gesetzge-
bers rechtfertigen könnte. Insofern erscheint der Vorstoß als unbegründeter Eingriff in die Ta-
rifautonomie. Bei Beschäftigungsverhältnissen, die nicht einem Tarifvertrag unterliegen, kön-
nen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Arbeitszeit im Hinblick auf beiderseitige Bedürfnisse frei 
verhandeln. Auch hier gelten die zusätzlichen Gestaltungsrechte für Arbeitnehmer, die im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz verankert sind. 
 
Die Tarifpartner regeln eigenverantwortlich die Arbeitszeit entsprechend ihren Bedürfnissen. 
Davon zeugen die vielfältigen Arbeitszeitmodelle, die gegenwärtig angewendet werden. Die 
meisten Betriebe sind in der Lage, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten zu realisieren. Über 
80 Prozent der Betriebe können individuelle Arbeitszeiten vereinbaren (Hammermann et al., 
2019, 22 f.). Eine einseitige Erweiterung der Arbeitszeitsouveränität für Arbeitnehmer wider-
spricht erstens dem Charakter der Arbeitnehmereigenschaft. In §611a des Bürgerlichen Gesetz-
buches ist bestimmt, dass Arbeitnehmer ist, wer durch Arbeitsvertrag zu weisungsgebundener 
Arbeit verpflichtet ist. Dabei kann das Weisungsrecht „Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der 
Tätigkeit“ betreffen. Zweitens führt eine höhere Arbeitszeitsouveränität der Arbeitnehmer zu 
einer stärkeren Notwendigkeit auf der Arbeitgeberseite, Instrumente der Arbeitszeitflexibilität 
einzusetzen. Das setzt voraus, dass diese Instrumente – zum Beispiel die Zeitarbeit – nutzbar 
bleiben und nicht ihre Praxistauglichkeit durch Regulierungen verlieren. 
 

3.3 Bezahlte Auszeiten 

Für eine Reihe von Ereignissen schlagen Bündnis 90/Die Grünen vor, eine temporäre Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit mit staatlichen Leistungen zu fördern (Deutscher Bundestag, 2016): 
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◼ Die „Pflegezeit Plus“ sieht vor, dass Menschen, die andere pflegen, unabhängig von 
einem Verwandtschaftsverhältnis eine dreimonatige steuerfinanzierte Lohnersatzleis-
tung erhalten, die sich am Elterngeld orientiert. Begründet wird dies mit der Wert-
schätzung, die Pflegenden entgegengebracht werden solle sowie mit der Unterstüt-
zung von Personen, die wegen der Pflege häufig ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen und in der Folge Verdienstausfälle erleiden. Ziel ist dabei auch, die Wahr-
scheinlichkeit einer längeren Abkehr vom Arbeitsmarkt zu verringern. 

◼ Eine „Kinderzeit Plus“ sieht im Wesentlichen die Ausweitung des Elterngeldanspruchs 
auf bis zu 24 Monate vor. Die Inanspruchnahme, die über ein Jahr hinausgeht, ist aller-
dings an einen Arbeitszeitkorridor von 50 bis 70 Prozent der tariflichen oder betriebs-
üblichen Arbeitszeit gekoppelt. Als Begründung wird vorgebracht, dass „immer mehr“ 
Eltern sich mehr Zeit mit ihren Kindern wünschen. 

◼ Eine „Bildungszeit Plus“ soll Menschen unterstützen, die eine zertifizierte Weiterbil-
dung absolvieren, die zu einem „anerkannten“ Abschluss führt. Gefördert werden sol-
len Maßnahmekosten und Lebensunterhalt mit einem nicht näher spezifizierten „Mix 
aus Darlehen und Zuschuss“. Ziel ist, die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen, insbe-
sondere für Personen mit geringen formalen Qualifikationen. 

 
Die Begründungen und Zielsetzungen für die vorgeschlagenen Förderungen sind zum Teil poli-
tisch-normativer Prägung und entziehen sich damit weitgehend einer ökonomischen Bewertung 
– zum Beispiel die Absicht, die Wertschätzung für Pflegende zum Ausdruck bringen zu wollen. 
Dort, wo ökonomische Aspekte eine Rolle spielen, erscheint die Begründung zwar nicht unplau-
sibel, aber unzureichend belegt. So wäre durch entsprechende Forschung abzusichern, dass 
Pflegende ursächlich wegen der Pflege ihre Erwerbstätigkeit aufgeben und nicht umgekehrt Per-
sonen Pflegeaufgaben übernehmen, die dem Arbeitsmarkt ohnehin nicht nahestehen. Erst 
wenn diese Bedingung erfüllt ist, erscheint auch das Argument nachvollziehbar, dass mit einer 
dreimonatigen Ersatzleistung die Verbindung zum Arbeitsmarkt besser gehalten werden 
könnte. Unklar bleibt aber, worin der Mehrwert gegenüber den bestehenden Möglichkeiten der 
(Familien-)Pflegezeit besteht. Der Begründung für die Ausweitung des Elterngeldes wäre entge-
genzuhalten, dass das Ziel in einer ausgewogenen Berücksichtigung privater und beruflicher As-
pekte bestehen sollte. Die vorgeschlagene Kinderzeit ignoriert jedoch das Bedürfnis, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren und gewichtet einseitig den Wunsch höher, mehr Zeit für 
das Privatleben zu haben. Die ebenfalls als Begründung angeführte Förderung einer gleichen 
Verteilung der Sorgearbeit im Haushalt überzeugt hingegen nicht, denn dafür bräuchte es keine 
Verlängerung der Bezugsdauer des Elterngeldes. Zu beachten wären in diesem Kontext auch 
Zielkonflikte zwischen Gleichstellungs- und Familienpolitik. Bei der Bildungszeit erscheint unzu-
reichend belegt, dass mit der Förderung die Weiterbildungsbeteiligung nennenswert gesteigert 
werden könnte. Zwar ist plausibel, dass finanzielle Motive dabei von Bedeutung sind, aber For-
schungsergebnisse legen nahe, dass es eine ganze Reihe von Determinanten gibt – unter ande-
rem auch die Überzeugung, keinen individuellen Bedarf für Weiterbildung zu haben (Demary et 
al., 2013). Es ist auch nicht überzeugend dargelegt, dass die umfangreichen bestehenden 



  

Bündnis 90/Die Grünen 
 

14 

Fördermöglichkeiten nicht ausreichen oder Personengruppen ausschließen, die die vorgeschla-
gene Förderung besser erreichen könnte. 
 
Eine Subvention, die im Falle der – wenn auch nur vorübergehenden – Abwesenheit des Geför-
derten vom Arbeitsmarkt gewährt wird, schafft einen Anreiz, diese auch in Anspruch zu neh-
men. In einer kontrafaktischen Situation werden mit den vorgeschlagenen Förderungen mehr 
Menschen als ohne Förderung eine zeitweise Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit vornehmen. 
Zwar kann der Staat einen Teil der wegfallenden Einkommen kompensieren, nicht jedoch die 
wegfallende Wertschöpfung. Somit ergibt sich ein unmittelbarer wachstumsdämpfender Effekt. 
Am Ende wird die Subvention aus der Wertschöpfung der Nichtgeförderten bezahlt werden 
müssen. Die dafür erforderliche Umverteilung zieht weitere Effizienzverluste nach sich. Unsi-
cher ist, ob die postulierten positiven Effekte diese Wohlfahrtsverluste kompensieren können. 
 

4 Entlohnung und Arbeitsbedingungen 

4.1 Mindestlohn 

Im Grundsatzprogramm wird die Forderung formuliert, dass Erwerbsarbeit in Vollzeit so viel 
„wert sein“ solle, dass man davon auskömmlich leben kann (Bündnis90/Die Grünen, 2020, 59). 
Dafür bräuchte es einen „armutsfesten“ Mindestlohn, den die derzeit geltenden Regelungen 
nicht herstellen können. Dies sei – so die Begründung – „sozialpolitisch geboten“ (Deutscher 
Bundestag, 2018b). Die Idee lehnt sich an das Konzept des „Living Wage“ an, das einen Lohn 
beschreibt, welcher ein Einkommen oberhalb der biologischen Subsistenz generiert und die we-
sentlichen Bedürfnisse abdeckt. 
 
Grundsätzlich muss in Zweifel gezogen werden, ob das Instrument des Mindestlohns überhaupt 
in der Lage ist, einen wirksamen Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten. Erstens handelt es 
sich um ein Stundenlohnkonzept, sodass das resultierende Einkommen ebenso wesentlich von 
der Wochenarbeitszeit abhängt. Zweitens ist der Bedarf keine individuell zu bemessende Größe, 
sondern abhängig vom Haushaltskontext (Kalmbach, 2007). Drittens besteht das wesentliche 
Armutsrisiko nicht in geringen Stundenlöhnen, sondern in Arbeitslosigkeit. Während Erwerbs-
tätige eine Armutsquote von 7 bis 9 Prozent aufwiesen, waren es bei Arbeitslosen zwischen 57 
und 71 Prozent (BMAS, 2019). 
 
Für das Jahr 2016 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei einem monatlichen Nettoäquivalenz-
einkommen von 969 bis 1.123 Euro – je nach verwendeter Datenbasis (BMAS, 2019). Eine Voll-
zeittätigkeit mit 170 Stunden im Monat resultierte zu dem seinerzeit geltenden Mindestlohn 
von 8,50 Euro in einem Bruttoeinkommen von 1.445 Euro, was bei einem Alleinstehenden ei-
nem Nettoeinkommen von 1.073 Euro entsprach. Der Mindestlohn resultierte mithin in einem 
Nettoeinkommen an der Armutsgefährdungsschwelle. Bemerkenswert ist, dass der Gesetzge-
ber den Arbeitnehmer für leistungsfähig genug hält, 73 Euro Lohnsteuer zu entrichten. Auch im 
Vergleich zu den Leistungen der Grundsicherung resultiert eine Vollzeitbeschäftigung zum Min-
destlohn in höheren Einkommen. Im Jahr 2016 betrug der Regelbedarf 404 Euro monatlich. 
Hinzu kommen durchschnittliche anerkannte Kosten der Unterkunft für Single-
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Bedarfsgemeinschaften in Höhe von seinerzeit 337 Euro, zusammen also 741 Euro. Dabei ist 
noch nicht berücksichtigt, dass Erwerbstätige gegebenenfalls einen Anspruch auf Wohngeld ha-
ben. Auf der anderen Seite sind die Kosten der Unterkunft in städtischen Zentren teilweise deut-
lich überdurchschnittlich. So waren dafür in München 473 Euro zu veranschlagen, sodass allein-
stehende Empfänger von Grundsicherungsleistungen dort ein Einkommen von 877 Euro erreich-
ten. Die Empirie kann also die Schlussfolgerung, dass der Mindestlohn Armut grundsätzlich nicht 
verhindern könne, nicht einwandfrei stützen. Deutlich wird aber auch, dass je nach persönlicher 
Situation eine Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn Armut nicht immer verhindern kann, vor 
allem bei größeren Bedarfsgemeinschaften. 
 

4.2 Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

Im Grundsatzprogramm stellen Bündnis 90/Die Grünen die Forderung, dass für „gleichwertige“ 
Arbeit gleiche Bezahlung durchgesetzt werden müsse (Bündnis 90/Die Grünen, 2020, 59). Dies 
stellt eine erhebliche Erweiterung des Prinzips der gleichen Entlohnung für gleiche Arbeit dar. 
Die Entlohnung einer Tätigkeit richtet sich nach vielen, teils interdependenten Faktoren: Quali-
fikation, Arbeitsbedingungen, Knappheitsverhältnisse oder Produktivität.  
 
Die Forderung nach gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit impliziert, dass es einen kon-
sentierten Maßstab geben kann, der die objektive Wertigkeit einer Tätigkeit abzubilden vermag. 
Ein Ansatz, eine solche Vergleichbarkeit herzustellen, ist zum Beispiel der „Comparable Worth-
Index“ (Lillemeier, 2017). Dieser stellt auf den Vergleich verschiedener Tätigkeitsmerkmale ab. 
Unabhängig von der Frage, ob ein solcher Vergleich objektiv sein kann, erscheint die Verknüp-
fung mit der Frage der Entlohnung problematisch. Das Einkommen, das aus einer Tätigkeit ge-
neriert und zwischen Arbeit und Kapital verteilt werden kann, hängt von der Wertschöpfung ab. 
Diese kann – auch bei gleichen, erst recht aber bei “gleichwertigen” Tätigkeiten – zwischen Be-
trieben und Branchen erheblich differieren. Ein Arbeitnehmer in einem ertragsstarken Unter-
nehmen kann höher entlohnt werden als ein Arbeitnehmer in einem ertragsschwachen Unter-
nehmen. 
 
Noch gewichtiger dürfte der Einwand sein, dass eine Entlohnung nach einem starren System der 
vermeintlichen Wertigkeit einer Tätigkeit den Lohn in seiner Funktion als Knappheitssignal be-
einträchtigt. In einem System der freien Lohnfindung werden stark nachgefragte Fertigkeiten 
überproportionale Lohnsteigerungen realisieren können. Diese Steigerungen generieren einen 
Anreiz für potenzielle Anbieter von Arbeit, diese Fertigkeiten zu erwerben. Der Lohn gibt somit 
einen Hinweis, dass sich der Erwerb bestimmter Fähigkeiten lohnt. Umgekehrt sind unterdurch-
schnittlich steigende Löhne ein Indiz dafür, dass die betreffende Fähigkeit weniger nachgefragt 
wird. Würde man von Marktunvollkommenheiten abstrahieren, würden Angebot und Nach-
frage dafür sorgen, dass diejenigen Fähigkeiten verfügbar sind, die gebraucht werden. In der 
Realität wird dieser Ausgleich nicht ohne weiteres zustande kommen, schon allein, weil zwi-
schen Lohnsignal und dem Erwerb entsprechender Fähigkeiten zeitliche Verzögerungen liegen 
können. Langfristig ist aber zu erwarten, dass Lohnsignale zu entsprechenden Reaktionen der 
Anbieter von Arbeit führen. Zumindest längerfristig bestehende Trends der Arbeitskräftenach-
frage sollten somit zu Anpassungen des Arbeitsangebotes führen. Demgegenüber besteht in 
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einem System der rein wertigkeitsbezogenen Lohnfindung abseits der berufsspezifischen Ar-
beitslosigkeit kein Ansatzpunkt, um die qualifikatorische Struktur des Arbeitsangebotes zu steu-
ern. 
 

5 Arbeitslosenversicherung 

5.1 Rechtsanspruch auf Weiterbildung 

Der demographische Wandel, die Digitalisierung und der ökologische Umbau der Wirtschaft 
sind Faktoren, die den Strukturwandel beschleunigen können. Strukturwandel führt zu einer 
Entwertung vorhandenen Humankapitals und der Entstehung von Nachfrage nach neuen Fer-
tigkeiten. Auch die erfolgreiche Integration zugewanderter Menschen geht häufig mit der Not-
wendigkeit einher, Humankapitaldefizite auszugleichen. Eine wichtige Rolle wird daher die 
Frage einnehmen, wie die Akquisition von Humankapital erleichtert werden kann. Die berufliche 
Weiterbildung spielt dabei eine wichtige Rolle. Aus diesem Zusammenhang leiten Bündnis 
90/Die Grünen die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Weiterbildung für Arbeitslose ab, 
flankiert von einer Reihe weiterer Ansprüche. Darunter fallen unter anderem die Zahlung eines 
Weiterbildungsgeldes, das 200 Euro höher als der Anspruch auf Arbeitslosengeld liegt, die Nicht-
anrechnung der Dauer der Weiterbildung auf die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sowie ein 
Vorrang von Weiterbildungsmaßnahmen gegenüber der Vermittlung in eine neue Arbeit (Deut-
scher Bundestag, 2020b). 
 
Die Idee eines Rechtsanspruchs für Arbeitslose impliziert, dass berufliche Weiterbildung für alle 
Arbeitslosen ein probates Mittel ist, um die Eingliederungschancen zu erhöhen. Für diese An-
nahme gibt es jedoch auch jenseits der durchwachsenen Evaluationsbefunde (Heyer et al., 2012, 
47 f.; Kluve, 2013, 23) keine überzeugenden Belege. Den meisten Arbeitslosen – auch jenen, die 
schon länger als drei Monate arbeitslos sind – gelingt es auch ohne Hilfe der Agenturen für Ar-
beit, eine neue Beschäftigung zu finden. Teilweise nehmen Arbeitslose die Versicherungsleis-
tung Arbeitslosengeld in Anspruch, weil sie eine Zeit bis zum Beginn eines neuen, bereits ver-
traglich fixierten Beschäftigungsverhältnisses überbrücken. In diesen und anderen Fällen ist eine 
Weiterbildung keine sinnvolle Maßnahme.  
 
Unter der geltenden Rechtslage ist der zuständige Mitarbeiter der Arbeitsagentur dafür verant-
wortlich, gemeinsam mit dem Arbeitslosen eine Strategie zur Wiedereingliederung zu entwi-
ckeln. Dabei kann eine Weiterbildungsmaßnahme eine Rolle spielen, wenn die Beteiligten zu 
dem Ergebnis kommen, dass diese ein sinnvolles Element ist. Die Arbeitsagentur wägt ab, ob die 
Verbesserung der Beschäftigungschancen durch eine erfolgreiche Maßnahmeteilnahme größer 
ist als die Verschlechterung der Beschäftigungschancen, die durch die fehlende Arbeitsmarkt-
Verfügbarkeit während der Maßnahme hervorgerufen wird. Zudem muss die Agentur im Blick 
behalten, ob die Kosten der Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zu der Verbesserung 
der Beschäftigungschancen stehen. Das Recht auf Weiterbildung schlägt der Arbeitsagentur 
diese Abwägungsmöglichkeiten aus der Hand. Wenn der Arbeitslose eine Weiterbildung einfor-
dert, müsste dem nachgekommen werden, selbst wenn die Agentur die Maßnahme nicht für 
sinnvoll hält. Es muss angenommen werden, dass dies zu einer Ausweitung der durchgeführten 
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Weiterbildungsmaßnahmen führt – und zwar auch in Fällen, in denen eine solche Maßnahme 
keine Verbesserung der Eingliederungsaussichten mit sich bringt. 
 
Das SGB III sieht vor, dass die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld durch die Teilnahme an 
einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung nicht vollständig, sondern nur hälftig gemindert 
wird. Für zwei Monate Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme wird die Anspruchsdauer 
nur um einen Monat verringert. Im Ergebnis verlängert sich die maximale Bezugsdauer um die 
Hälfte der Maßnahmedauer. Der Wegfall der hälftigen Anrechnung der Anspruchsdauer wäh-
rend einer Weiterbildungsmaßnahme ist somit gleichbedeutend mit einer Verlängerung der Be-
zugsdauer. Im Extremfall kann ein Arbeitsloser im Alter von über 58 Jahren und einem 24-mo-
natigen Anspruch auf Arbeitslosengeld mithilfe einer zweijährigen Weiterbildung seine gesamte 
Anspruchsdauer auf vier Jahre verlängern. Dadurch würde ein Pfad in das vorzeitige Ausschei-
den aus dem Arbeitsmarkt wiedereröffnet, was insbesondere vor dem Hintergrund des struktu-
rellen Wandels im verarbeitenden Gewerbe und der zunehmenden Anzahl älterer Arbeitnehmer 
von Bedeutung ist. Die Erfahrungen mit der Verkürzung der Bezugsdauer im Rahmen der Hartz-
Reformen haben jedoch gezeigt, dass das Schließen dieser Wege aus dem Arbeitsmarkt heraus 
zu einer höheren Erwerbsbeteiligung Älterer führte. Jeder Vorschlag, diesen Prozess umzukeh-
ren, würde die erreichten Erfolge gefährden (Schäfer, 2017b). 
 
Die Möglichkeit der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte ist mit dem Qualifizierungs- und 
Chancengesetz bereits eingeleitet worden. Die Forderung nach einem Rechtsanspruch stützt 
sich auf die – allerdings nicht belegte – These, dass dies „noch nicht weit genug gehe“ (Deutscher 
Bundestag, 2020b, 1). Der Vorschlag basiert auf der impliziten Unterstellung, dass staatliche Ak-
teure in der Lage sind, Beschäftigungsrisiken zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen 
gezielt zu mindern. Das kann aber keinesfalls unterstellt werden. Die wissenschaftliche Evalua-
tion arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zeigt vielmehr, dass die Identifizierung geeigneter 
Weiterbildungsmaßnahmen schon bei Arbeitslosen nicht immer gelingt. Daher ist fraglich, ob 
dies bei Erwerbstätigen größere Aussicht auf Erfolg bietet, zumal relevante Charakteristika von 
Arbeitslosen durch das Gebot der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen besser bekannt 
sein dürften als die von Erwerbstätigen. Letztlich ist immer zu prüfen, ob die Grundidee effizient 
ist. Durch die ausgeweitete Qualifizierung entstehen Kosten, die wiederum adverse Effekte mit 
sich bringen. Ein höherer Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird zu einem geringeren Be-
schäftigungsstand führen. Diesen Effekt muss ein positiver Effekt der vorgeschlagenen Maß-
nahme mindestens kompensieren.  
 
Weiterbildung – jedenfalls soweit sie als formalisierte, womöglich außerbetriebliche Veranstal-
tung organisiert ist – kann nicht als Allheilmittel gegen den strukturellen und technischen Wan-
del der Arbeitswelt betrachtet werden. Es wird unzureichend berücksichtigt, dass sie vor allem 
im betrieblichen Kontext erfolgversprechend ist. Bei einem allgemeinen Recht auf Weiterbil-
dung muss davon ausgegangen werden, dass viele Weiterbildungen ohne konkrete Perspektive 
einer Verbesserung der beruflichen Chancen unternommen werden – insbesondere, wenn die 
Finanzierung von anderer Seite erfolgt. Um eine effiziente Allokation von Weiterbildungsmaß-
nahmen sicherzustellen, ist die Wahrung des Konnexitätsprinzips von Bedeutung. Im Zusam-
menhang mit der Weiterbildungsförderung bedeutet dies, dass die Finanzierung der Maßnahme 
und der mit der Teilnahme verbundenen Kosten von denen getragen werden sollten, die einen 
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wirtschaftlichen Ertrag aus einer erfolgreichen Maßnahmeteilnahme erzielen. Der Profiteur 
kann je nach Weiterbildungsmotiv verschieden sein. Eine stark betriebsspezifische Weiterbil-
dung sollte zumindest in Teilen auch vom Betrieb finanziert werden, eine Weiterbildung zur 
Verbesserung der allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit außerhalb des Betriebs hingegen fällt in 
die finanzielle Verantwortung des Arbeitnehmers. 

5.2 Erleichterung des Bezugs von Lohnersatzleistungen 

An den Bezug von Arbeitslosengeld und weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind 
verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Zu den wichtigsten zählt im Regelfall eine Vorbeschäf-
tigungsdauer von mindestens zwölf Monaten innerhalb einer Rahmenfrist von 30 Monaten. Eine 
Verkürzung der Anwartschaftszeit auf sechs Monate gilt befristet bis Ende 2022 für Arbeitneh-
mer, deren Beschäftigungsverhältnisse für nicht länger als 14 Wochen befristet waren und de-
ren Verdienst dabei nicht mehr als 3.185 Euro monatlich beträgt. Diese Ausnahme zielt auf Kul-
turschaffende ab, deren Engagements typischerweise nur kurzfristig sind und die in der Summe 
häufig nicht die Anwartschaftszeit in der Rahmenfrist erfüllen können. Als Beitrag zur Überwin-
dung der Corona-Krise schlagen Bündnis 90/Die Grünen eine allgemeine Verkürzung der An-
wartschaftszeit auf vier Monate vor. Wie bisher auch sollen zwei Beitragsmonate Anspruch auf 
einen Leistungsmonat begründen (Deutscher Bundestag, 2020c, 4). Begründet wird die Forde-
rung allgemein mit den sozialen Herausforderungen der Corona-Pandemie. Allerdings lässt sich 
nicht erkennen, dass die Maßnahme nur temporär für die Krise gedacht sei. Gegen eine solche 
Annahme spricht ferner, dass die Forderung schon in früherer Zeit erhoben wurde. Seinerzeit 
wurde sie damit begründet, dass beitragspflichtige Arbeitnehmer, die die Anwartschaftszeit 
nicht erfüllen und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, trotz ihrer Beiträge auf Leistun-
gen der Grundsicherung angewiesen seien (Deutscher Bundestag, 2015). 
 
Die Mindestbeschäftigungsdauer ist versicherungsökonomisch eine Form der Selbstbeteiligung. 
Die Einzahlungen, die für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erforderlich sind, sind höher als 
ohne Mindestbeschäftigungsdauer. Dadurch reduziert sich der Moral Hazard und die Ausgaben 
der Arbeitslosenversicherung werden begrenzt. Eine Verkürzung der Mindestbeschäftigungs-
dauer erleichtert die Voraussetzungen des Bezugs von Arbeitslosengeld. Dadurch vergrößert 
sich der Kreis der Arbeitslosengeldempfänger und die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung 
steigen an. Die Beiträge müssten erhöht oder die Mehrausgaben müssten an anderer Stelle ein-
gespart werden. Hingegen verringern sich die Ausgaben für die Grundsicherung, wenn unter-
stellt wird, dass zumindest ein Teil der zusätzlichen Arbeitslosengeld-Empfänger zuvor Arbeits-
losengeld 2 bezogen hat. Empirische Untersuchungen zeigen, dass ein großer Teil der zusätzli-
chen Anspruchsberechtigten nach kurzer Zeit des Leistungsbezugs wieder in das Arbeitslosen-
geld 2 fällt oder das Arbeitslosengeld mit Grundsicherungsleistungen aufstocken muss (Ste-
phan/Hofmann, 2015). Der zusätzliche soziale Schutz wäre demnach überschaubar. 
 
Durch die verkürzte Anwartschaftszeit würde es attraktiver, Beschäftigungsverhältnisse einzu-
gehen, die von vorneherein zeitlich begrenzt sind. Dadurch würde der Anreiz einer dauerhaften 
Integration in den Arbeitsmarkt erschwert (Bernhard et al., 2016). Im Extremfall könnte es für 
Arbeitnehmer attraktiv sein, die verkürzte Mindestbeschäftigungsdauer von vier Monaten im 
Wechsel mit einem zweimonatigen Bezug von Arbeitslosengeld zu kombinieren. Dadurch 
könnte innerhalb einer Zeitspanne von sechs Monaten mit vier Monaten Arbeit ein Lohn von 



  

Bündnis 90/Die Grünen 
 

19 

5,2 Monaten erzielt werden. Dieser adverse Anreiz wäre vor allem dort von Bedeutung, wo der 
Verlust von betriebsspezifischem Humankapital keine Rolle spielt. 
 
Ein weiterer Vorschlag zur Ausweitung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung ist eine Ab-
kehr vom geltenden Prinzip, dass das Arbeitslosengeld abgesenkt wird, wenn der Arbeitsu-
chende eine Beschäftigung mit verringerter Stundenanzahl anstrebt. Die geltende Regelung 
sieht vor, dass die Bemessungsgrundlage des Arbeitslosengeldes proportional zur angestrebten 
Stundenreduzierung vermindert wird. Die Abschaffung dieser Regelung wird mit der Beseitigung 
eines Gerechtigkeitsproblems begründet (Deutscher Bundestag, 2020b). Die Forderung er-
scheint insofern nachvollziehbar, als dass mit ihrer Umsetzung eine bessere Beitragsäquivalenz 
der Leistungen erreicht werden könnte. Außerdem berücksichtigt die geltende Regelung kaum, 
welche Gründe für die Reduzierung der Arbeitszeit vorliegen. Auf der anderen Seite ließe sich 
argumentieren, dass eine Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld ist, dass der Leis-
tungsbezieher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Wenn dies nur teilweise der Fall ist, er-
scheint auch eine anteilige Reduzierung des Arbeitslosengeldes vertretbar. Eine Folge der Ab-
schaffung der geltenden Regelung könnte sein, dass für Leistungsbezieher, die vormals vollzeit-
beschäftigt waren und eine Teilzeitbeschäftigung suchen, das bezogene Arbeitslosengeld höher 
ist als der Lohn, der bei einer erfolgreichen Arbeitsuche zu erzielen wäre. Dieser adverse Anreiz 
kann zu einer Verlängerung der Dauer der Arbeitslosigkeit beitragen. Allerdings ist fraglich, ob 
diese Fälle eine nennenswerte empirische Relevanz haben. 
 
Bündnis 90/Die Grünen schlagen ferner vor, dass auch im Falle einer Sperrzeit des Arbeitslosen-
geldes das Existenzminimum gewahrt bleiben müsse. Dezidiert begründet wird die Forderung 
nicht (Deutscher Bundestag, 2020b). Die gegenwärtige Regelung sieht vor, dass eine Sperrzeit 
im Rechtskreis SGB III auch als Pflichtverletzung im Sinne des SGB II zu sehen ist. Mithin hatten 
Arbeitslose, die von einer Sperrzeit betroffen waren, nur eingeschränkt Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019 ist nunmehr 
maximal eine Kürzung des Regelsatzes um 30 Prozent möglich. Da die Summe aus Regelsatz und 
Kosten der Unterkunft aber das sozio-kulturelle Existenzminimum definiert, wäre der Vorschlag 
nur durch eine Abschaffung der Übernahme der Sanktion in das SGB II realisierbar. Im Ergebnis 
hätten Arbeitslose, die aufgrund einer Pflichtverletzung sanktioniert wurden, uneingeschränk-
ten Rückgriff auf das Arbeitslosengeld II. Je nach Höhe des Arbeitslosengeldes und etwaiger wei-
terer Einkommen würde die Höhe der Sanktion dadurch faktisch gesenkt, womit auch ihre Steu-
erungswirkung beeinträchtigt wird. 

5.3 Kurzarbeitergeld 

Als Beitrag zur Bewältigung des „ökologischen Transformationsprozesses“ schlagen Bündnis 
90/Die Grünen die Einführung eines „Qualifizierungs-Kurzarbeitergeldes“ vor (Deutscher Bun-
destag, 2020d). Die Grundidee ist, Unternehmen zu unterstützen, die sich in einem nicht näher 
definierten ökologischen Wandel befinden. Als Beispiel wird die Automobilherstellung genannt. 
Voraussetzung für die Leistung ist neben einer umfangreichen Konsultation der Arbeitnehmer-
vertretung ein Rückgang des Arbeitsvolumens, der durch den Transformationsprozess bedingt 
ist. Für Teile der Belegschaft, bei denen in diesem Kontext kollektiv Qualifizierung erforderlich 
wird, soll eine Lohnersatzleistung in Höhe des Arbeitslosengeldes gezahlt werden. Zudem sollen 
die Kosten der Qualifizierung erstattet werden. 
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Strukturwandel – ob er nun ökologisch, technologisch oder institutionell hervorgerufen wird, 
kann Anpassungen der Kenntnisse und Fähigkeiten der Arbeitnehmer erfordern. Es bleibt un-
klar, inwieweit sich ein ökologischer Transformationsprozess in dieser Hinsicht von einem tech-
nologisch bedingten Transformationsprozess unterscheidet. Im Fall des technologischen Wan-
dels sind Betriebe gemeinsam mit den Arbeitnehmern dafür verantwortlich, etwaige Anpassun-
gen des Humankapitals eigenverantwortlich vorzunehmen. Mit dem Qualifizierungschancenge-
setz wurde erstmals ein Teil dieser Verantwortung auf die Arbeitsverwaltung übertragen. Der-
zeit ist noch völlig offen, ob sich dieser Schritt bewähren wird. Bevor nicht einmal das Vorzei-
chen einer wissenschaftlichen Kriterien genügenden Evaluation dieser Förderung bekannt ist, 
erscheint es kaum angemessen, über eine erhebliche Ausweitung nachzudenken. Klärungsbe-
dürftig erscheint unter anderem, wie die „kollektive Betroffenheit“ einer Belegschaft oder eines 
Belegschaftsteils ermittelt werden soll. Sinnvoll erscheint es vielmehr, einen Weiterbildungsbe-
darf an individuellen Qualifikationsdefiziten festzumachen. Ungeklärt erscheint auch, wie jen-
seits des betrieblichen Kontextes die Qualifikationen, die zukünftig erforderlich sein werden, 
identifiziert werden sollen. 
 
Das Transferkurzarbeitergeld ist eine Leistung für Arbeitnehmer, die von Personalanpassungs-
maßnahmen des Betriebes betroffen sind. Leistungsvoraussetzung ist unter anderem, dass ein 
dauerhafter Arbeitsausfall vorliegt und die betroffenen Arbeitnehmer in einer organisatori-
schen Einheit („Transfergesellschaft“) zusammengefasst sind. Sinn der Leistung ist, dass die Zeit 
in der Transfergesellschaft für Qualifizierung und Vermittlung genutzt werden kann und damit 
ein unmittelbarer Übergang in Arbeitslosigkeit verhindert wird. Die maximale Bezugsdauer be-
trägt zwölf Monate und mindert nicht die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für eine gegebe-
nenfalls anschließende Phase der Arbeitslosigkeit. Bündnis 90/Die Grünen schlagen vor, die Be-
zugsdauer des Transferkurzarbeitergeldes auf drei Jahre zu verlängern und „konsequent auf 
Qualifizierung auszurichten“ (Deutscher Bundestag, 2020b, 4; 2020d, 3). Dazu soll die Qualifi-
zierung Vorrang vor der Vermittlung in eine neue Beschäftigung erhalten. 
 
Die vorgeschlagene bedingungslose Priorisierung der Qualifizierung erscheint kaum begründ-
bar. Berufliche Weiterbildung kann ein Element sein, mit dem arbeitslose oder von Arbeitslosig-
keit bedrohte Personen ihre Aussichten auf eine neue Beschäftigung, ihre langfristige Beschäf-
tigungsfähigkeit und ihre Verdienstperspektiven verbessern können. Die Erfahrungen mit die-
sem seit langem intensiv genutzten Instrument der Arbeitsmarktpolitik sind jedoch ambivalent. 
Nicht in jedem Fall kann eine Weiterbildung die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer signifikant 
verbessern (vgl. Abschnitt 5.1). Da eines der wichtigsten Ziele der Maßnahmen darin besteht, 
die Eingliederungschancen zu verbessern, spricht wenig dafür, eine erfolgreiche Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt zugunsten einer Qualifizierung hintenanzustellen. Nicht zuletzt erfolgt der 
Erwerb von beruflich verwertbarem Humankapital in starkem Maß bei der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit, wohingegen berufliche Inaktivität – auch während einer Weiterbildung – in einer 
Erosion von Humankapital resultiert. Vor diesem Hintergrund muss es eines der vorrangigen 
Ziele der Arbeitsmarktpolitik sein, Phasen der Nichterwerbstätigkeit so kurz wie möglich zu hal-
ten. Mit einer Verlängerung der Bezugsdauer des Transferkurzarbeitergeldes auf drei Jahre in 
Verbindung mit einer maximalen Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von zwei Jahren ergibt 
sich daraus ein Zeitraum von fünf Jahren, der mit dem Bezug von Lohnersatzleistungen 
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abgedeckt werden kann. Solch lange Zeiträume machen eine erfolgreiche Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt wenig wahrscheinlich – selbst wenn Weiterbildungsmaßnahmen erfolg-
reich abgeschlossen werden können. Für ältere Arbeitnehmer, die in eine Transfergesellschaft 
eintreten, ergibt sich gegebenenfalls eher ein Weg in den vorgezogenen Ruhestand. 
 

5.4 Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie 

Im Kontext der Bewältigung der Corona-Krise regen Bündnis 90/Die Grünen eine Reihe weiterer 
Änderungen des Bezugs von Leistungen der Arbeitslosenversicherung an. Obwohl hierbei die 
Corona-Krise als Begründung angeführt wird, bleibt offen, inwieweit die vorgeschlagenen Maß-
nahmen temporär bleiben sollen, oder ob die Corona-Krise als Begründung für eine dauerhafte 
Änderung des Leistungskatalogs herangezogen wird. 
 
Das Kurzarbeitergeld beträgt regulär als einfacher Leistungssatz 60 Prozent der Nettoentgeltdif-
ferenz oder als erhöhter Leistungssatz 67 Prozent, wenn der Leistungsbezieher Kinder hat. Im 
Zuge der Corona-Pandemie wurde der einfache Leistungssatz bis Ende des Jahres 2021 ab dem 
vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent erhöht, wenn der Leistungsbezieher einen Arbeitsausfall 
von mindestens 50 Prozent hat. Ab dem siebten Bezugsmonat steigt der Satz auf 80 Prozent. 
Bündnis 90/Die Grünen schlagen vor, die Höhe des Leistungssatzes nach dem Nettoeinkommen 
zu staffeln. Demnach erhielten Leistungsbezieher mit einem Nettoeinkommen von bis zu 1.300 
Euro einen Leistungssatz von 90 Prozent, Kurzarbeiter mit einem Nettoeinkommen von über 
1.300 Euro, aber unter 2.300 Euro erhalten einen nicht genau spezifizierten erhöhten Leistungs-
satz. Wie im Status quo gilt für Leistungsbezieher mit Kind ein um 7 Prozentpunkte erhöhter 
Leistungssatz. Maximal könnten Personen mit geringen Nettoeinkommen also auf einen Lohn-
ersatz von 97 Prozent kommen. Begründet wird der Vorschlag mit der Vermutung, dass Kurzar-
beiter mit geringen und mittleren Einkommen in erhöhtem Maß auf ergänzende Leistungen der 
Grundsicherung angewiesen seien (Deutscher Bundestag, 2020e).  
 
Der Beweis für diese Vermutung steht aus, ist aufgrund der Datenverfügbarkeit allerdings auch 
nicht kurzfristig zu erbringen. Plausibel erscheint zwar, dass zum Beispiel Kurzarbeiter aus dem 
stark von Einschränkungen betroffenen Gastgewerbe auf ergänzende Leistungen angewiesen 
sein könnten. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu erwerbstätigen Leistungsbeziehern 
im Rechtskreis SGB II reicht derzeit bis zum Mai 2020. Obwohl in diesem Monat die Kurzarbeit 
mit sechs Millionen Empfängern ihren Höhepunkt erreichte, kann kein Anstieg der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitslosengeld 2-Bezug festgestellt werden. Im Gegenteil, 
die Anzahl nahm um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ab, womit sich der Rückgang 
im Vergleich zum Februar sogar noch beschleunigte (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 
2020a). Gegen eine Verknüpfung des Leistungssatzes mit der Höhe des Einkommens sprechen 
weitere Gründe. Erstens widerspricht es dem Prinzip der Beitragsäquivalenz und schwächt den 
Versicherungscharakter der Arbeitslosenversicherung. Zweitens ist ein geringes Nettoeinkom-
men kein ausreichendes Indiz für eine prekäre Lebenslage. Dafür muss immer der Haushalts-
kontext berücksichtigt werden. Drittens ist die Grundsicherung genau für solche Fälle vorgese-
hen, in denen andere vorrangige Sozialleistungen den Bedarf nicht sicherstellen können. Es er-
scheint widersinnig, eine Sozialleistung zu erweitern mit dem Ziel, die Entstehung eines mögli-
chen Anspruchs auf eine andere Sozialleistung zu verhindern. 
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Auszubildende, die von einem Arbeitsausfall betroffen sind, erhalten sechs Wochen lang wei-
terhin ihre Ausbildungsvergütung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ab der siebten Wo-
che ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld bestehen. Bündnis 90/Die Grünen schlagen vor, diese 
Regelung durch einen generellen Anspruch auf Kurzarbeitergeld in einer Höhe von 100 Prozent 
der Nettoentgeltdifferenz zu ersetzen (Deutscher Bundestag, 2020e). Ein genereller Anspruch 
erscheint insofern nachvollziehbar, als dass Auszubildende Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung zahlen und daher auch am Leistungskatalog partizipieren sollten. Gegebenenfalls sinkt die 
Gefahr, dass Auszubildende von Entlassungen betroffen werden, da die sechswöchige Pflicht 
zur Weiterzahlung der Ausbildungsvergütung entfiele. Auf der anderen Seite steigt für die Be-
triebe der Anreiz, für Auszubildende Kurzarbeit anzumelden, da die bestehende Voraussetzung 
entfiele, alle Möglichkeiten zur Fortsetzung der Ausbildung auszuschöpfen. 
 
Die maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes beträgt im Regelfall zwölf Monate, für ältere 
Arbeitnehmer bis zu 24 Monate. Zur Abfederung unmittelbarer sozialer Härten im Zuge der 
Corona-Krise hat die Bundesregierung im Rahmen des zweiten Sozialschutzpaketes die Bezugs-
dauer für alle Arbeitslosen um drei Monate verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai 
und dem 31. Dezember 2020 ausgelaufen wäre. Bündnis 90/Die Grünen fordern, die Bezugs-
dauer für alle Arbeitnehmer, deren Anspruch in der Krise ausläuft, für die Dauer der Krise zu 
verlängern (Deutscher Bundestag, 2020c, 4). Der Vorschlag wirft unmittelbar die Frage auf, wie 
das Bestehen der Krise konkret definiert werden soll. So ist zu beobachten, dass sich der Rück-
gang der Abgangschance aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt schon 
wieder deutlich erholt hat. Auch die neu eingehenden Stellenangebote erreichen schon fast 
wieder das Niveau vor der Krise (s. Abbildung 5-1). Insofern kann die Forderung nicht mehr da-
mit begründet werden, dass die Arbeitslosen derzeit keine Chance auf eine neue Beschäftigung 
hätten. Stattdessen muss zur Kenntnis genommen werden, dass eine längere Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes auch zu einer längeren individuellen Dauer der Arbeitslosigkeit führt. Dieser 
in der arbeitsmarktökonomischen Forschung gut belegte Zusammenhang wurde auch für 
Deutschland empirisch nachgewiesen (Schmieder et al., 2012). 
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6 Grundsicherung 

Die nachfolgend diskutierten Vorschläge zur Reform der Grundsicherung betreffen in erster Li-
nie die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Mitunter ergeben sich Überschneidungen zu 
anderen Rechtskreisen. So wird für Leistungsempfänger im SGB II eine ähnliche Leistungsaus-
weitung im Bereich der beruflichen Weiterbildung gefordert wie für den Rechtskreis SGB III (vgl. 
Abschnitt 5.1). Da hierbei vergleichbare Argumentationen greifen, wird auf eine wiederholte 
Diskussion verzichtet. Nicht gesondert diskutiert wird zudem die Forderung nach einer Kinder-
grundsicherung. Zwar betrifft diese dezidiert auch Empfänger von Grundsicherungsleistungen, 
im Kern geht es aber um eine Erhöhung und Neugestaltung des Kindergeldes. Somit ist eher der 
Charakter einer steuerpolitischen Maßnahme gegeben. 
 

6.1 Leistungshöhe 

Im Wahlprogramm zur Bundestagswahl sowie in zwei Beiträgen des Bundesvorstands Robert 
Habeck fordern Bündnis 90/Die Grünen eine strukturelle Erhöhung des Regelsatzes der Grund-
sicherungsleistungen (Bündnis 90/Die Grünen, 2017, 204 f.; Habeck, 2018; 2019). Die Forderung 
findet sich zwar nicht im Grundsatzprogramm wieder, wohl aber im Themenbereich der Web-
seite der Partei (https://www.gruene.de/themen/soziales). Als Begründung wird im Wesentli-
chen angeführt, dass die gegenwärtigen Leistungen nicht zum Leben reichen. Mit der gleichen 
Begründung wird die Einführung einer Stromkostenpauschale gefordert (Bündnis 90/Die Grü-
nen, 2017, 204 f.). In die gleiche Richtung wirkt auch der geforderte Corona-Aufschlag auf den 

Abbildung 5-1: Indikatoren der Arbeitskräftenachfrage 
Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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Regelsatz von 100 Euro. Letzterer wird damit begründet, dass kostenloses Essen in der Kita oder 
Schule wegfalle, Angebote von Tafeln vielerorts wegfallen, „günstige Lebensmittel im Super-
markt schnell vergriffen“ seien und der Regelsatz ohnehin zu niedrig sei (Deutscher Bundestag, 
2020f, 1 f.). Dem wäre entgegenzuhalten, dass eine Schließung der Tafel-Angebote zeitlich und 
örtlich begrenzt war und eine außergewöhnliche Preissteigerung im Bereich von Lebensmitteln 
statistisch nicht feststellbar ist. Kostenlose Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen fallen nur 
dann weg, wenn die betreffenden Einrichtungen tatsächlich geschlossen sind. Der Regelsatz ist 
zudem so bemessen, dass der Lebensmittelbedarf von Kindern auch ohne kostenlose Angebote 
gedeckt wird. 
 
Die Höhe der Grundsicherung ist in erster Linie eine politische Entscheidung und entzieht sich 
einer ökonomischen Bewertung. Ob ein Betrag zum Leben reicht oder nicht, hängt von der De-
finition des Bedarfs ab, die wiederum abseits physiologischer Erfordernisse wie einer ausrei-
chenden Ernährung nur politisch bestimmt werden kann. Möglich ist es aber, Folgen einer struk-
turellen Erhöhung abzuschätzen. Erstens muss in Betracht gezogen werden, dass die Grundsi-
cherung einen impliziten Mindestlohn definiert. Geht das Niveau der Grundsicherung über das 
hinaus, was mit Marktlöhnen durch Erwerbsarbeit erzielt werden kann, leidet der Anreiz, eine 
Beschäftigung aufzunehmen. Während dies für Alleinstehende kaum relevant werden dürfte, 
spielt es für größere Bedarfsgemeinschaften eine Rolle. So muss ein verheirateter Alleinverdie-
ner mit zwei Kindern unter sechs Jahren schon unter den geltenden Bedingungen einen Brutto-
stundenlohn von 12,85 Euro erzielen, um ohne Inanspruchnahme von Transfers ein Einkommen 
in Höhe der Grundsicherungsleistung zu erzielen. Würde man die Regelsätze strukturell um 20 
Prozent erhöhen, stiege dieser Wert auf 15,30 Euro. Ein Lohnabstand erscheint in diesen Fällen 
nicht einmal dann gegeben, wenn die Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns als um-
gesetzt angenommen würde. 
 
Zweitens muss Höhe der Grundsicherung immer im Kontext mit der Anrechnung von Erwerbs-
einkommen auf den Transferanspruch gesehen werden. Das gegenwärtige System dieser An-
rechnung ist wenig effektiv. Es begünstigt vor allem die Aufnahme von Tätigkeiten mit geringer 
Stundenanzahl – in erster Linie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Schäfer, 2019b). Abbil-
dung 6-1 illustriert die zugrundeliegende Problematik. Die graue Linie gibt das verfügbare Ein-
kommen in Abhängigkeit des Bruttoeinkommens an. Aufgrund hoher Transferentzugsraten von 
zunächst 80, dann 90 Prozent jenseits des Grundfreibetrags in Höhe von 100 Euro verläuft die 
Linie relativ flach, das heißt für jeden Euro zusätzlichen Bruttoeinkommens steigt das verfügbare 
Einkommen nur wenig an. Dementsprechend gering ist der Anreiz, den Stundenumfang auszu-
weiten oder zum Beispiel durch Weiterbildung einen höheren Stundenlohn anzustreben. Zur 
Lösung dieser Problematik schlagen Bündnis 90/Die Grünen eine Anhebung des Erwerbsfreibe-
trages auf „mindestens 30 Prozent“ vor (Habeck, 2019, 10). Die Reform des Erwerbsfreibetrages 
ist die zentrale Stellschraube, mit der Erwerbstätige mit ergänzendem Transferbezug – dabei 
handelt es um rund eine Million Personen – einen Anreiz erhalten, einen möglichst großen Teil 
ihres Bedarfes aus eigener Kraft zu erwirtschaften.  
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Vor diesem Hintergrund ist es begrüßenswert, wenn die Problematik erkannt und die Diskussion 
um eine bessere Ausgestaltung mit konkreten Vorschlägen forciert wird. Zu prüfen ist indes, ob 
eine simple Erhöhung der Freibeträge in Kombination mit der Erhöhung der Regelsätze nicht zu 
problematischen Nebenwirkungen führt. Die Folge eines solchen Vorgehens illustriert die blaue 
gestrichelte Linie in Abbildung 6-1. Der im Vergleich zum Status quo höhere Regelsatz führt zu 
einem höheren verfügbaren Einkommen. Der erhöhte Freibetrag bewirkt, dass die Linie steiler 
verläuft. Das ist beabsichtigt, damit der Anreiz zur Ausweitung des individuellen Arbeitsangebo-
tes steigt. Die Nebenwirkung besteht darin, dass das Einkommen, bis zu dem ein Anspruch auf 
ergänzende Leistungen besteht, erheblich ausgeweitet wird: Der Schnittpunkt zur schwarzen 
Linie des Nettoeinkommens ohne Transfers verschiebt sich nach rechts. Die Folgen sind eine 
Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten und die damit verbundenen fiskalischen Ri-
siken. Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Erwerbstätige mit einem Einkommen knapp oberhalb 
dieses Schnittpunktes haben einen Anreiz, ihr Arbeitsangebot zu reduzieren, weil ein Teil des 
damit verbundenen Einkommensrückgangs durch den ergänzenden Transfer kompensiert wird. 
Dieser Effekt besteht zwar unabhängig davon, bei welchen Einkommen der Anspruch auf ergän-
zende Transfers ausläuft. Je näher dieser Punkt an mittleren Einkommen liegt, desto größer ist 
aber die Anzahl der Erwerbstätigen, die davon betroffen sind.  
 

Abbildung 6-1: Bruttoeinkommen und verfügbare Einkommen von alleinstehenden  
SGB II-Leistungsbeziehern in Euro/Monat 

 
Quelle: Eigene Berechnungen  
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6.2 Pauschalierungen 

In einem Beitrag von Robert Habeck findet sich der Gedanke, das Arbeitslosengeld II zu entbü-
rokratisieren, indem Leistungen pauschaliert und in den Regelsatz integriert werden. Als Bei-
spiele werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie die Kosten der Unterkunft genannt 
(Habeck, 2018). Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen Kindern von Leistungsempfän-
gern zugutekommen, damit diese zum Beispiel einem Sportverein beitreten oder Nachhilfeun-
terricht bekommen können. Ein Argument für die Leistungsgewährung separat vom Regelsatz 
war, dass die Leistungen sonst möglicherweise für andere Zwecke verwendet werden. Auf der 
anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Inanspruchnahme der Leistungen im bestehenden Ver-
fahren verhalten ausfällt (SOFI, 2016). Offenbar schrecken viele Empfänger davor zurück, die 
Leistungen zu beantragen oder sie haben keine Kenntnis von den Fördermöglichkeiten. Für eine 
Integration in den Regelsatz spricht, dass damit alle Kinder im Leistungsbezug zumindest die 
Möglichkeit erhalten würden, Teilhabeleistungen abzurufen – auch wenn nicht alle Eltern die 
Möglichkeit in Anspruch nehmen werden. Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass Ressourcen 
der Job-Center, die derzeit für die Administration der Teilhabeleistungen benötigt werden, an 
anderer Stelle eingesetzt werden können, zum Beispiel bei der individuellen Betreuung (vgl. Ab-
schnitt 6.5).  
 
Eine fiskalisch weit größere Bedeutung als die Teilhabeleistungen haben die Kosten der Unter-
kunft. Eine Pauschalierung müsste sich an den örtlich definierten maximal angemessenen Kos-
ten orientieren, da andernfalls die Gefahr bestünde, dass Leistungsempfänger für die zugemes-
senen Kosten keine Wohnung anmieten können. Weil derzeit nicht alle Empfänger die maximal 
angemessenen Kosten ausschöpfen, liegen die durchschnittlich bewilligten Kosten deutlich da-
runter. Eine Pauschalisierung auf dem Niveau der maximal angemessenen Kosten würde mithin 
für viele Empfänger einer – möglicherweise erheblichen – Leistungsausweitung gleichkommen. 
Da die Kosten der Unterkunft überwiegend von den Kommunen und nur teilweise vom Bund 
finanziert werden, ergäbe sich zudem die Notwendigkeit, die föderalen Finanzbeziehungen neu 
zu tarieren. Zu prüfen wäre neben den Bruttokosten der vorgeschlagenen Pauschalierung, ob 
und inwieweit der fiskalische Zusatzaufwand durch Einsparungen bei der aufwendigen Admi-
nistration der Kosten der Unterkunft kompensiert werden kann. So ist das Sachgebiet Kosten 
der Unterkunft eines der bedeutendsten bei Widersprüchen und Klagen gegen die Job-Center 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2020b).  
 
Aus ähnlichen Gründen überlegenswert ist auch die Forderung, die Verwertung vorhandenen 
Vermögens als Anspruchsvoraussetzung zu mindern. Habeck (2018) schlägt konkret vor, nur 
Vermögen von über 100.000 Euro – ohne selbstgenutztes Wohneigentum und geförderte Al-
tersvorsorge – anzurechnen. Auf der einen Seite dürfte die Vermögensverwertung vielen Men-
schen als gerecht erscheinen. Wer weniger Vermögen hat als ein anderer, wird kaum bereit sein, 
dem Vermögenderen eine Fürsorgeleistung zu finanzieren. Auf der anderen Seite wird die Ver-
mögensprüfung von vielen Leistungsbeziehern als Eingriff in die informationelle Selbstbestim-
mung empfunden. Der konkrete Nutzen durch die Nichtauszahlung von Arbeitslosengeld II in-
folge vorhandenen verwertbaren Vermögens dürfte eher gering sein. Erwerbsfähige, die einen 
Antrag auf Arbeitslosengeld II stellen, werden in den meisten Fällen kein nennenswertes Ver-
mögen oberhalb der bestehenden Grenzen des Schonvermögens haben. Ob die Fälle, in denen 
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das doch der Fall ist, den Aufwand der Vermögensprüfung rechtfertigen, erscheint diskussions-
würdig. Um die Folgen des Vorschlags abschätzen zu können, wäre es hilfreich, wenn die Anzahl 
der Ablehnungen von Anträgen auf Arbeitslosengeld II aufgrund von Vermögen statistisch er-
fasst und mit der Höhe der in Frage stehenden Leistung gewichtet würden. 
 

6.3 Sanktionen 

Bündnis 90/Die Grünen treten für eine Abschaffung der Sanktionsmöglichkeiten ein, die gegen 
Leistungsbezieher bei Pflichtverletzungen verhängt werden können. Die Begründungen fallen 
im Wahlprogramm 2017 und im Grundsatzprogramm eher kurz aus. Es wird darauf verwiesen, 
dass ein „würdevolles Leben ohne Existenzangst“ gewährleistet werden solle (Bündnis 90/Die 
Grünen, 2020, 62) und dass die Existenzsicherung einfach, zuverlässig und kooperativ gestaltet 
sein solle (Bündnis 90/Die Grünen, 2017, 205). An anderer Stelle wird argumentiert, dass die 
geltende Aktivierungslogik einem beiderseitig vertrauensvollen Engagement entgegenstehe 
(Deutscher Bundestag, 2019, 1). 
 
Ausführlicher ist Habeck (2018), der die Forderung damit begründet, dass die Sanktionen nicht 
ihr Ziel erreichen. Dabei geht es nicht allein um die Abschaffung der Sanktionierung von man-
gelnder Mitwirkung der Leistungsempfänger, sondern es soll von Anfang an gar keine Einforde-
rung von Eigenbemühungen geben. Der als „Gängelung“ charakterisierte „Zwang zur Arbeit“ soll 
entfallen. Die Empfänger sollen die Beratungs- und Integrationsangebote der Job-Center nur 
annehmen, wenn sie es wollen. Von dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens un-
terscheidet sich der Vorschlag mithin nur noch durch die erforderliche Bedürftigkeit – wobei 
auch diese offenkundig nicht streng kontrolliert werden soll, da die „Durchleuchtung“ von An-
tragstellern explizit kritisiert wird. Zu berücksichtigen ist, dass mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts im November 2019 die Möglichkeit der Sanktionierung bereits erheblich einge-
schränkt wurde. Zurzeit werden selbst bei vollständiger Verweigerung der Mitwirkung Sanktio-
nen maximal bis zu einer Höhe von 30 Prozent des Regelbedarfs verhängt. Im Jahr 2021 ent-
spricht dies einer Kürzung um rund 134 Euro monatlich. Eine gesetzliche Neuregelung im Hin-
blick auf das Urteil steht noch aus. 
 
Sanktionen sind Ausdruck des Prinzips von Leistung und Gegenleistung. Der Sozialstaat fragt 
nicht danach, wer die Schuld an einer Notlage trägt. Wer seinen Lebensunterhalt nicht selbst 
bestreiten kann, hat Anspruch auf die solidarische Hilfe der Gesellschaft. Die einzige Gegenleis-
tung, die der Hilfeempfänger schuldet, ist das Bemühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. 
Diese eher milde Form der Reziprozität dürften die meisten Menschen als gerecht empfinden. 
Wer die Sanktionen abschafft, zwingt hingegen die Gesellschaft dazu, auch diejenigen zu finan-
zieren, die ihren Lebensunterhalt – aus welchen Gründen auch immer – nicht selbst bestreiten 
wollen. 
 
Arbeitsmarktökonomische Forschungsergebnisse konnten durchaus nachweisen, dass sanktio-
nierte Hilfeempfänger schneller in Arbeit kommen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung schlussfolgert in einer Aufarbeitung vorliegender Studien, dass Sanktionen durchaus mit 
verstärkten Bemühungen um die Aufnahme einer Erwerbsarbeit einhergehen (Bruckmeier et al. 
2018, 10 f.). Allerdings bewirkt die Sanktionierung bei manchen auch einen Rückzug vom 
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Arbeitsmarkt. Fraglich ist, ob daraus ein Problem abgeleitet werden kann, das durch den Ver-
zicht auf die Einforderung von Eigenbemühungen gelöst werden könnte. Wenn der Kontakt le-
diglich darin besteht, monatlich eine finanzielle Leistung in Anspruch zu nehmen, ist damit 
nichts gewonnen. Wer darüber hinaus die Hilfsangebote des Job-Centers bisher nicht nutzte, 
der wird dies erst recht nicht tun, wenn er dafür keine Sanktionierung zu erwarten hat. Eine 
Abschaffung der Sanktionen verhindert, dass die Job-Center Eigenbemühungen effektiv einfor-
dern können und degradiert sie zu reinen Auszahlungsstellen. Manche Menschen brauchen 
aber einen Anstoß von außen, um wieder in ein ökonomisch selbstverantwortlich gestaltetes 
Leben zurückzufinden. 
 

6.4 Individualisierung 

Die neben der Abschaffung der Sanktionen weitreichendste vorgeschlagene Änderung der 
Grundsicherung ist deren Individualisierung: Die Grundsicherungsleistung soll demnach künftig 
nicht mehr von der Haushaltskonstellation abhängen, sondern „langfristig“ vollständig von der 
individuellen Einkommenssituation abhängig werden (Habeck, 2018). Im Grundsatzprogramm 
heißt es, die Grundsicherung sei ein „individuelles Recht“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2020, 62). 
Im Bundestagswahlprogramm wird die Absicht formuliert, sie zu einer individuellen Leistung 
„weiterzuentwickeln“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2017, 205). Dort wird die Forderung damit be-
gründet, dass das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften Frauen benachteilige. 
 
Auf der einen Seite verhindert die Individualisierung der Grundsicherung, dass Erwerbstätige, 
deren eigenes Einkommen für die individuelle Existenzsicherung reicht, nur durch ihre Partner-
schaft mit einer Person mit geringem oder keinem Einkommen bedürftig werden. Anspruchsbe-
rechtigt wären auf der anderen Seite aber auch Nichterwerbstätige, deren Partner oder andere 
Haushaltsangehörige ein hohes Einkommen haben. Darunter fallen auch Personen, deren 
Nichterwerbstätigkeit im Rahmen einer haushaltsinternen Arbeits- und Aufgabenteilung eine 
bewusste Entscheidung darstellt. Offen bleibt dabei, ob und inwieweit ein Transfer innerhalb 
eines Haushaltes ein eigenständiges Einkommen darstellen soll. Offen bleibt ferner, wie mit den 
anteiligen Kosten der Unterkunft zu verfahren wäre. Ein Anspruch von Personen mit hohem 
Haushalts- aber niedrigem persönlichen Einkommen würden die wenigsten Menschen für fair 
halten, da mit diesem Ansatz nicht sichergestellt werden kann, dass die Empfänger der Fürsor-
geleistung bedürftig und die Finanzierenden leistungsfähig sind. Denn auch Konzepte wie die 
Armutsgefährdung und viele weitere soziale Leistungen setzen am Haushaltseinkommen an. 
Das Subsidiaritätsprinzip würde vollständig verdrängt. Zuständig für individuelle Bedürfnisse 
wäre nicht mehr zuerst das Individuum selbst und danach die Familie, sondern von Anfang an 
der Staat. Dies ist ein gefährlicher Weg, da der Gestaltungsanspruch des Staates bis in den pri-
vaten Bereich hineinwirkt. Nicht zufällig kommt die individualisierte Grundsicherung im Kontext 
mit der Sanktionsfreiheit dem Charakter eines bedingungslosen Grundeinkommens nahe. 
 
Eine unmittelbare Folge der Individualisierung wäre eine erhebliche Ausweitung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten. Darunter fielen – selbst wenn man unterstellt, dass der Bedarf von Min-
derjährigen durch eine andere Sozialleistung abgedeckt wird – nahezu alle jungen Erwachsenen, 
die sich in einer Form der Bildung oder Ausbildung befinden und deren Lebensunterhalt gegen-
wärtig von den – gegebenenfalls wohlhabenden – Eltern bestritten wird. Insgesamt verfügen in 
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Deutschland gut acht Millionen Personen im Erwerbsalter über kein eigenes Erwerbseinkom-
men (s. Tabelle 6-1). Weitere 4,5 Millionen haben ein Bruttoerwerbseinkommen von maximal 
400 Euro im Monat, was ungefähr den Regelbedarf abdecken könnte. Definiert man anteilige 
Kosten der Unterkunft als Bedarf, kämen weitere 3,5 Millionen Personen hinzu, deren eigenes 
Erwerbseinkommen nicht höher als 800 Euro liegt. Insgesamt wären somit rund 15 Millionen 
Personen potenzielle Bezieher einer individualisierten Grundsicherung. Berücksichtigt man, 
dass vom Bruttoeinkommen gegebenenfalls noch Abgaben und Steuern zu leisten wären, läge 
die Anzahl noch höher. Von den potenziellen Beziehern sind aber nur 6,5 Millionen, deren haus-
haltsbasiertes Nettoäquivalenzeinkommen unter dem Wert von 60 Prozent des Medianeinkom-
mens liegt, der gemeinhin als Grenze der Armutsgefährdung angesehen wird. Dahingegen zäh-
len 6,7 Millionen zur Mittel- und Oberschicht. Die Individualisierung würde mithin die soziale 
Sicherung wesentlich weniger zielgenau werden lassen, sofern man traditionelle Indikatoren der 
Bedürftigkeit heranzieht. Die Abkehr von diesen traditionellen Kriterien erscheint hingegen un-
zureichend begründet. 
 

Tabelle 6-1: Individuelles Erwerbseinkommen und Schichtung des Nettoäquivalen-
zeinkommens 2018  

Anzahl der Personen von 18 bis unter 65 Jahren in Millionen 

 Individuelles Bruttoerwerbseinkommen pro Monat im Vor-
jahr in Euro 

Nettoäquivalenzeinkommen 
im Vorjahr in Prozent des 
Medians 

0 über 0 bis 400 über 400 bis 800 

Unter 60 3,7 1,8 1,0 

60 bis unter 80 1,4 0,8 0,8 

80 bis unter 150 2,4 1,5 1,4 

150 bis unter 250 0,5 0,4 0,2 

250 und mehr 0,1 0,1 0,1 

Insgesamt 8,1 4,5 3,5 

Quelle: SOEP v35, eigene Berechnungen 

 

6.5 Arbeitsmarktpolitik 

Die Arbeitsmarktpolitik im Bereich der Grundsicherung ist gegenwärtig in starkem Maß an ge-
setzlich festgelegten Prozessen orientiert. Im Regelfall steht am Anfang eine Analyse von Stär-
ken und Schwächen, auf deren Grundlage eine Eingliederungsvereinbarung getroffen wird. 
Diese sieht unter anderem vor, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gegebenenfalls er-
griffen werden sollen. Bündnis 90/Die Grünen sehen in diesem Prozess ein „asymmetrisch an-
gelegtes Verhältnis“ zwischen Arbeitslosen und Arbeitsverwaltung, unter anderem weil die Ein-
gliederungsvereinbarungen im Zweifelsfall auch als Verwaltungsakt gegen den Willen der 
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Erwerbslosen erlassen werden können (Deutscher Bundestag, 2019, 1). Ziel solle es stattdessen 
sein, eine Vertrauensbeziehung auf Basis von Respekt und Wertschätzung herzustellen. 
Daraus werden vier wesentliche Forderungen abgeleitet (Deutscher Bundestag, 2019): 
 

◼ Erstens soll hinsichtlich der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ein Wunsch- und Wahl-
recht für Erwerbslose eingeführt werden. Dies ist im Zusammenhang mit dem Rechtsan-
spruch auf Weiterbildung zu betrachten (vgl. Abschnitt 5.1). Die bisherige Regelung, dass in 
letzter Instanz der Mitarbeiter des Job-Centers über den Einsatz arbeitsmarktpolitischer In-
strumente entscheidet, würde damit umgekehrt. Mit einem Wunsch- und Wahlrecht in 
Kombination mit Rechtsansprüchen würden die Leistungsbezieher über den Instrumenten-
einsatz entscheiden. Damit wird die Arbeitsmarktexpertise der Job-Center entwertet und 
das – ob zu Recht oder zu Unrecht – kritisierte asymmetrische Verhältnis nicht auf Augen-
höhe gehoben, sondern umgekehrt. Fraglich ist auch, wie Job-Center unter diesen Bedin-
gungen ihren Mitteleinsatz kalkulieren sollen. 

 

◼ Zweitens soll der Vorrang der Vermittlung vor anderen Leistungen der Arbeitsförderung ab-
geschafft werden. Die Arbeitsförderung solle sich nicht ausschließlich am Ziel einer unmit-
telbaren Aufnahme einer Erwerbstätigkeit orientieren. So solle soziale Teilhabe als Ziel mit 
einbezogen werden. Der Vorrang der Vermittlung leitet sich aus den grundsätzlichen Zielen 
der Arbeitsförderung ab. In §1 des Sozialgesetzbuches 2 wird ausgeführt, dass die Grundsi-
cherung darauf auszurichten sei, dass „durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit ver-
mieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfe-
bedürftigkeit verringert wird“. Insofern erhält die Integration in Arbeit Priorität. Dafür ist 
auch eine ökonomische Begründung gegeben. Durch Nichterwerbstätigkeit erodiert das in-
dividuelle erwerbsbezogene Humankapital. Zwar kann dies durch Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen im besten Fall (über-)kompensiert werden. Am effektivsten ist die Akquisition 
von Humankapital jedoch in einem betrieblichen Kontext. Die Integration in Arbeit ist somit 
nicht nur ein Selbstzweck, sondern dient auch der Verbesserung zukünftiger Beschäftigungs- 
und Verdienstperspektiven. 

◼ Drittens sollen die Zumutbarkeitsregeln hinsichtlich der Aufnahme einer neuen Arbeit für 
Bezieher von Arbeitslosengeld II an jene für Bezieher des Arbeitslosengeldes I angeglichen 
werden (Deutscher Bundestag, 2019, 2). Während für Empfänger von Grundsicherungsleis-
tungen keine Einschränkungen der Zumutbarkeit in Bezug auf Verdienst und Strecke zum 
Arbeitsort bestehen, gibt es für Bezieher der Versicherungsleistung abgestufte Zumutbar-
keiten. So ist eine neue Arbeit in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit unzumutbar, 
wenn der Verdienst 20 Prozent unter dem der Arbeitslosigkeit vorangegangenen Beschäfti-
gung liegt. Ab dem 4. Monat ist eine Absenkung um 30 Prozent zumutbar, ab dem 7. Monat 
sind alle Beschäftigungen zumutbar, deren resultierender Nettoverdienst höher ist als das 
Arbeitslosengeld. Fast die Hälfte der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II ist kürzer als sechs 
Monate arbeitslos – könnte also von der geforderten Angleichung profitieren (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, 2020c). Außerdem legt das Sozialgesetzbuch III für Empfänger von 
Arbeitslosengeld maximal zumutbare Pendelzeiten fest. Der Vorschlag einer Angleichung 
verkennt den grundsätzlichen Unterschied zwischen einer Versicherungs- und einer 
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Fürsorgeleistung. Die Grundsicherung ist eine nachrangige Leistung, auf die nur Anspruch 
besteht, wenn keine anderen Einkommensquellen vorliegen. Während das Arbeitslosengeld 
zumindest teilweise eine Stabilisierung des Lebensstandards in einer vorübergehenden 
Phase der Erwerbslosigkeit zum Ziel hat, handelt es sich beim Arbeitslosengeld II um eine 
Fürsorgeleistung, die das Existenzminimum sichern soll. Insofern ist es konsequent, wenn 
jedes potenziell erzielbare Einkommen für den Transferanspruch berücksichtigt wird. Die 
Wiedereingliederung von Arbeitslosen aus dem Rechtskreis SGB II ist deutlich schwieriger 
und langwieriger als die von Arbeitslosen aus dem Rechtskreis SGB III, die Gefahr der Lang-
zeitarbeitslosigkeit ist deutlich höher. Daher erscheint es gerechtfertigt, der Eingliederung 
in Arbeit höhere Priorität beizumessen. Das vorgebrachte Argument, die Vermittlung in Tä-
tigkeiten unterhalb des vorigen Qualifikations- und Verdienstniveaus würde die Rückkehr in 
den angestrebten Bereich erschweren, kann nicht überzeugen: Als wesentliche Hürde für 
die Wiedereingliederung muss vielmehr eine fortdauernde Phase der Nicht-Beschäftigung 
angesehen werden. 

◼ Viertens fordern Bündnis 90/Die Grünen (2019, 3) eine Verbesserung des Betreuungsschlüs-
sels von Fallmanagern zu Leistungsbeziehern in den Job-Centern. Eine geringe Anzahl zu be-
treuender Leistungsbezieher je Mitarbeiter ist Voraussetzung für eine Strategie der Aktivie-
rung. Modellprojekte haben gezeigt, dass eine bessere, individuellere Betreuung von Leis-
tungsempfängern die Integration in den ersten Arbeitsmarkt verbessern kann (Kruppe, 
2008; Fertig, 2015). Diesen Ansatz gilt es auszubauen. Die Betreuungssituation ist in den ein-
zelnen Job-Centern jedoch sehr unterschiedlich. Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch II 
einen Orientierungswert für das Verhältnis von für Integrationsaufgaben eingesetztem Per-
sonal und Leistungsberechtigten von 1:75 für Hilfebedürftige von unter 25 Jahren und von 
1:150 für ältere Hilfebedürftige festgelegt. Längst nicht alle Job-Center erfüllen diese Vor-
gabe. Insbesondere bei der Betreuung jugendlicher Leistungsempfänger wird die gesetzliche 
Vorgabe häufig verfehlt (Schäfer, 2018). 

 

7 Fazit 

Aus der Diskussion der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Vorschläge kann und soll keine zu-
sammenfassende Bewertung der Programmatik abgeleitet werden. Jeder Vorschlag steht für 
sich und kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Hilfreich für die Entwicklung 
einer konsistenten Programmatik wäre indes eine stärkere Beachtung von Interaktionseffekten 
zwischen einzelnen Maßnahmen. So hilft bei der Verschärfung der Regulierung der Befristung 
ein Verweis auf die Alternative Zeitarbeit wenig, wenn auch für diese eine stärkere Regulierung 
eingefordert wird. Berücksichtigt werden muss generell, dass mehr Flexibilität für Arbeitnehmer 
hinsichtlich von Arbeitszeit und –ort mit höheren Flexibilitätsanforderungen an Betriebe einher-
geht. Für diese Anforderungen müssen Betriebe auch geeignete Instrumente haben. Für vo-
rübergehende Verkürzungen der Arbeitszeit, wie sie vermehrt bei der Umsetzung von Pflege-, 
Kinder- oder Bildungszeit zu erwarten wären, brauchen Betriebe die Chance, für einen begrenz-
ten Zeitraum flexibel Ersatz zu rekrutieren. Unter anderem dafür sind flexible Erwerbsformen 
unerlässlich.  
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Abstract 

The party Bündnis 90/Die Grünen has developed a comprehensive agenda of labour market and 
social policy reforms. These range from measures with a small scope, such as the ban on on-call 
work, to measures that would amount to a complete system change and affect millions of peo-
ple, such as the individualisation of basic income support. 
 
One guiding motive of the programme is to increase flexibility for workers. They are to be given 
various possibilities to determine the length and location of their work to a greater extent than 
before. These increased degrees of freedom for employees go hand in hand with a restriction 
of flexibility for companies. In particular, far-reaching restrictions are outlined for non-standard 
forms of employment. A second leitmotif is legal intervention in wage formation. The increase 
in the minimum wage and, above all, regulations on the question of how wages for different 
activities should stand in relation to each other form a contrast to the free wage setting of em-
ployees and employers. A third leitmotif is to extend the benefits of social security systems. 
Proposals to improve the efficiency of social security are not a main focus, but nevertheless part 
of the programme. 
 
This article develops a taxonomy of reform proposals and discusses the justifications as well as 
the advantages and disadvantages from an - albeit not the only possible - economic perspective. 
Where appropriate, the consequences of implementation are discussed. As a rule, this remains 
a qualitative assessment of the consequences. A quantitative analysis must be reserved for stud-
ies that focus on individual reform proposals. 
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